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29. Dezember 1939.

iS. 369/39.

An den

3 O.. XII. 1939

Reichsführer-SS und

Chef der Deutschen Polizei,

Berline

Reichsführer !

Hiermit lege ich ein Schreiben des Heeresab-

nahmeinspizienten Prag vom 2o.12.1939 mit der Bitte um

Entscheidung und um Rückgabe vor. Mir ist von einer Ver-

einbarung zwischen den Heereswaffenant und dem Inspek-

teur der SS-Grenz- und Wacheinheiten nichts bekannt. In-

sonderheit weiss ich nicht, ob diese Vereinbarung auch

für das Protektorat gilt. Wenn die Vereinbarung auch

für das Protektorat gilt, müsste das Personal aus den

drei Totenkopf-Standarten genommen werden. Hierunter

würde bei der Häufigkeit der Transporte die Ausbildung

leiden. Ich selbst bin der Auffassung, dass im vorlie-

der Abstellung von Personar der Schutzstaffel für Be-

wachungszwecke überhaupt im Protektorat der gleiche ab-

lehnende Standpunkt eingenommen werden sollte. Das würde

sich um dessentwillen eapfehlen, weil das Personal auch

für die aus der Slowakei kommenden Transporte gestellt

werden müsste.

Heil' Hitler !

st.Ss. V1 17

stets Ihr

2.)

Wvl. am lq.Y.1o4n k mir.



Prag, den 11. Januar 194o.
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An Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei,

Berlin.

Reichsführer!

Der Wehrmachtbevollmächtigte urgiert bei mir das

Schreiben des Heeres-Abnahmeinspizienten Prag vom

20.12.1939, das ich mit meinem Bericht vom 29.12.1939

- Zeichen St.S. 369/39 zur Entscheidung Ihnen vorge-

legt hatte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre

Auffassung zur Sache mitteilen würden. Es besteht zwei-

felsohne bei dem Wehrmachtbevollmächtigten ein dienst-

liches Interesse daran, die einschlägige Angelegenheit

alsbald geklärt zu sehen.

Heil Hitl er

CAZBO

!

Stets Ihr

F.d.R.

gez. Fran k.

SS-Sturmbannführer.
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An
Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei,
Berlin.
B.Mar
neb A
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HOLLE COUOLOTLLTELTOT
Reichsführer!
3811
Ich erlaube mir, nochmals an die Entscheidung auf meinen
Bericht vom 29.12.1939 - Zeichen St.S. 369/39 zu er-
remfüianoiel meb dol ed innerni Der Beauftragtel des Wehrnachtbevollmächtigten
gnubisdoadn@ ua beabsichtigt, die Angelegenheit am 17.1.194o bei dem
-nierey erolfaarl e.OKw zur Spr che zu bringen.lretau
zus gnrednlevel etb do dol aalew Hoon rov gaured
. doi edad gwbteroadna entadal ensddoer doon sies
-egaá veb al dotm eded dol netledre droia-sbrute us
dbneweg aa retriiianolel neb ns duene etued tlednenef
Heil Hitler
!
F.d.R.
Stets Ihr
gez. Frank,
HTTHT
SS-Gruppenführer.
SmnqnS
Cea
ee-GLMbDOUtEPLGL
tú
3. Wv. am 22.1.194o bei mir.
St. S..
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16. Januar 1940.

Brer gen Ne ouner Joto

St.S. 45/40/369/39.

Schreiben des Heeresabnahmeinspizienten Prag

vom 2o.12.1939 in Sachen Vereinbarung zwischen dem

Heereswaffenamt und dem Inspekteur der SS-Grenz-und Wacheinheiten.

Diverse fernm ndliche Besprëchungen zwischen Herrn

Oberst König und meinem persönlichen Referenten.
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An den.

Lb961+.40.

Wehrmachtbevollmächtigten

Herrn General F r i d e r i c i,

Prag.

Leei

nentem tes anubiedoadna eibms alemdoon aim eduslre dol

-Te us ee\eae a.da nerotes - peer.Sr.eS mov droited

netgisdoimffovedtdos Die einschlägigel Angelegenheit habe ich dem Reichsführer

meh isd oger.r.yr mgS und Chef der Deutschen Polizei zur Entscheidung

unterbreitet. Hier liegt weder die fragliche Verein-

barung vor noch weiss ich, ob die Vereinbarung zur

Zeit noch rechtens ist. Eine Entscheidung habe ich bis

zur Stunde nicht erhalten. Ich habe mich in der Ange-

legenheit heute erneut an den Reichsführer SS gewandt.
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Prag, den 16. Januar 194o.
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An

Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei,

Berlin.

Reichsführer!

Ich erlaube mir, nochmals an die Entscheidung auf meinen

Bericht vom 29.12.1939 - Zeichen St.S. 369/39 zu er-

innern. Der Beauftragte des Wehrmachtbevollmächtigten

beabsichtigt, die Angelegenheit am 17.1.194o bei dem

OKW zur Sprache zu bringen.

Hei l Hitle r !

zyaa.

Stets Ihr

F.d.R.

gez. Frank,

X

SS-Gruppenführer.

SS-Sturmbannführer.
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P r a g , den 28. Dezember 1939.

l.

V e r m e r k .

Auf Grund des Fernschreibens der Abwehrneben-

stelle Brünn vom 24.12.1939 Nr. 2o.o24 wurde die äussere

Bewachung der P■ivozer Mineralölindustriewerke in Mährisch

Ostrau im Benehmen mit dem BdS der tschechischen Gendar-

merie übertragen. Eine Entscheidung von SS-Gruppenführer

Frank war wegen dessen Abwesenheit von Prag nicht zu er-

reichen. Die Vollzugsmeldung des tschechischen Ministerium

des Innern wurde am 26.12.1939 fernmündlich erstattet.

SS-Obersturmbannführer v. Steuben, der Ver-

treter von SS-Oberführer Voss, meldete am 28.12.1939 fern-

mündlich, dass er weisungsgemäss die SS-Wachmannschaften

bei den drei restlichen Mineralölindustriewerken im Pro-

tektorat am 27. und am 28.12.1939 zurückgezogen habe. Die

Abwehrstelle Prag habe am 27.12.1939 den Versuch unter-

nommen, den Abzug der SS-Wachmannschaften unter Berufung

auf eine angeblich zwischen dem OKW und der Reichsführung-

SS getroffene Vereinbarung aufzuhalten. Die Vereinbarung

laute dahin, dass im Protektorat die Bewachung der Betrie-

be Sache der SS-Wachmannschaften sei. Ich habe Obersturm-

bannführer v. Steuben gebeten, eine Meldung über seine

Unterhaltung mit dem Vertreter der Abwehrstelle vorzulegen

πt

f-91/

st.s. √
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Der Höhere SS- und Polizeiführer

28. Dezember 1939.

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

CEer

.es

St.3. 362/334/39.

G*g  T VU

Ablösung der zum Werkschutz usw. einge-led meb

setzten ss-Formationen.

Dort.Schreiben vom 18. und 22.12.1939 -

Zeichen Abt. Ia/F.Gr. Nr. 4347/39 geh. 4.Ang. 4668/39

geh. und Nr. 4723/39 geh. Abt. Ía/F.Gr.

debnededaroy eb dlednl nob tue omdenensed reda

APOE

snudaewena bnw aindonel

tbase

6

2.)

An den

Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,

6

2

PE_a_B

22-CImDOOULIpLeL

Auf die angeführten Schreiben teile ich mit,

dass inzwischen der Reichsführer-SS entschieden hat, die

nerioeiroeribet TeFormatibnen der 3s und Polizei seien im Protektorat für

Schützenbataillonen geeignete Formationen für Bewachungs-

zwecke zur Verfügung. In Verfolg der fraglichen Anordnung

ist es bei neiner Anweisung geblieben, dass die SS-Forma-

tionen bei den Ihnen bekannten Objekten zurückgezogen

worden sind. In den Fällen, in denen es beantragt wurde,

ist tschechische Gendarnerie ait der äusseren Bewachung

der Objekte beauftregt worden. Es Kändelt sich un die

in Jinatschowitz bei Bftuhn und in Luzna bei Rakonitz sowie

um die Privozer Mineralölindustriewerke in Mährisch-Ostrau.

Hiermit sehe ich die Angelegenheit als für aich erledigt

an.

IJTATH TOH

SS-Gruppenführer.

Bitte wenden !
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Abschrift.

Der Wehrmachtbevollmächtigte

Pr g, den 3o.12.1939.

beim Reichsprotektor in Böhnen und Mähren.

Nr. 4983/39

Abt. Ia/F.Gr.

G e h e im

H

 bog

An den

/26/0.40.

Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

P_ra_g_

Betrifft: Bewachung und Werkschutz der Betriebe.

Wie hier geneldet wurde, sind in verschiedenen

K u.L-Betrieben die bisher gectellten SS-Wachen vom Herrn

Höheren SS- und Polizeiführer beim Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren zurückgezogen worden, obwohl eine Ab-

lösung noch nicht zur Stelle war. Dies ist beispielsweise

der Fall in den Mineralöl-Raffinerien Pardubitz, Kolin,

Kralup und Oderfurth.

Der Höhere SS- und Polizeiführer hat die Be-

wachung zurückgezogen, obwohl er davon Kenntnis hatte,

dass der gemäss der gemeinsamen Richtlinien OKW. Amts-

gruppe Vehrwirtschaftsstab Nr. 14oo/39 geh und der Gene-

ralbevollmächtigte für die Wirtschaft Nr. 212o/39 geh.

v.3.Mai 39 in den K und L-Betrieben unter Verantwortlich-

keit der Behörde des Herrn Reichsprotektors einzurich-

tende Werkschutz nöeh vollständig unzulänglich ist und

keinerlei Gewähr für die Sicherheit der Betriebe bietet.

Zur Unterstützung der Behörde des Herrn Reichs-

protektors war der Wehrmachtbevollmächtigte bemüht, bei

der Aufstellung eines provisorischen Werkschutzes weit-

gehend behilflich zu sein.

Ich sehe mich veranlasst, besonders darauf hin-

zuweisen, dass das Amt Ausland-Abwehr in Berlin Nachrich-

ten hat, wonach mit Sabotageakten besonders gegen Raffi-

nerien gerechnet werden muss. Der Zustand der Raffinerien

St. S. Vl

im Protektorat muss bei dem ungenügenden erkschutz und

durchfie Wegziehung der Ss-Wachen zu Sabotageakten gera-

dezu herausfordern.
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Die Verantwortung für die derzeitige Schutz-

losigkeit der Raffinerien liegt ausschliesslich bei der

Behörde des Herrn Reichsprotektors.

Ich habe heute dem Oberkommando der Wehrmacht

durch Fernschreiben über den Zustand Meldung erstattet.

Der Wehrmachtbevollmächtigte

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

gez. Friderici

General der Infanterie

66542
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Prag, den 2o. Dezember 1939.
e
1.)
FS.
An den
C*E"
Chef des Ss-Hauptantes,
18.
38-Obergruppen ührer
'Heissmeyer,
20.
Ber
(
20
7
Y
n1
3
SS-Hauptant.
1819
ab am
atn
TU3
Obergruppenführer !
die mir SS-Oberführer Opländer berichtet,
TOIAH
I i e haben sich im Bereich des SS-abschnittes XXxIx 2o0
von der Wehrmacht geausterte SS-dänner zu den TV-
Verbänden gemeldet. Die Wehrmacht gibt diese Männer
PE-CLTObGULApLeL
nicht frei, da nach einer mit den Her n Reichsprotek-
tor getroftenen Vereinbarung derzeit von der Heran-
.Iim ied ziehungovon:Volksdeutschen zun fehrdienstsim Hin-
blick auf den Stand des Volkstumskampfes abgesehen
werden soll. Die Vehrmacht beruft sich auf diese Ver-
einbarung und will von ihr nicht abgehen, weil sie
eine geeignete Begründung gefunden hat, un aus ihren
Beständen keine Männer an die Schutzstaffel abzuge-
ben. Oertliche Verhandlungen mit der Wehraacht sind
zwecklos. Eine für die Schutzstaffel günstige Rege-
lung lässt sich an besten unnittelbar durch Verhand-
lungen nit dem OKW erzielen. Ich melde dies und
bitte un Anweisung, falls von mir noch Schritte in
unternowsen werden sollen.
IeTaHTTeH
PAO
SS-Gruppenführer.
Bitte wenden!
A
St. S.
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dem Führer des SS-Abschnittes XXXIX,

SS-Oberführer O p 1 ä n d e r ,

Prag2

e

zur Kenntnis.
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Staatssekretariat für die Belange der deutschen Volksgruppe in der Slowake

2122/39.-Dr.M./St.

9. Dezember 1939

Pressburg, am....

14/

Dem

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

zu Handen des Herrn Staatssekretärs

K.H. Frank ,

Prag.

in Unter der Zahl 2l22/39 erlaubten wir uns

am 15. November d.J. an Sie eine Anfrage über die Rechts-

lage hier wohnender volksdeutscher Militärpensionisten

zu stellen, die ins Protektorat heimatszuständig sind

und denen das MNO in Prag angeblich den Pensionsanspruch

gewahrt hat, wenn Sie bis Ende l939 ins Protektorat zu -

rückkehren.

Da die angebliche Wahrung des Pensionsan -

spruches befristet ist und die hiesigen Pensionisten da -

her ihre Entschlüsse rechtzeitig fassen müssten, bitten

wir ergebenst, unsere Anfrage vom l5. November baldmög -

lichst einer Beantwortung zuzuleiten.

In tisaifpilln

012O

Krin tigane?.

Heil Hitler !

hul

-

C

Der

Amtsleiter

A

S

SNNSANN

Bitte wenden!

Antworten auf amtliche Anfragen unterliegen nicht der Stempelpflicht.

s.s.
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Prag, den 15. Dezember 1939.

l.) v e r m e r k.

Der Vorgang lie t hier nicht mehr vor. Er ist s.Z.

in den Geschäftsgang gegeben worden.

trcianenmed

CMCA

94

2.)Mit diesem Vermerk

Herrn Gr os s - B l o t e k a m p

auf Anordnung des Herrn Staatssekretärs mit dem Er-

suchen übersandt, hierunter zu berichten, welcher

Gruppe bezw. Dienststelle der Vorgang zugeleitet

worden ist.

66540
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19. Dezember 1939.

Volksdeutsche Militärpensionisten.

Dort. Schreiben vom 9.12.1939 - Zeichen

Zahl: 2122/39 - Dr.M./St.

An

das

2 0.. XII. 1939

Staatssekretariat für die Belange

der deutschen Volksgruppe in der Slowakei,

Pressburg.

Das von Ihnen angeführte Schreiben vom 15.11.1939

- Zeichen Zahl: 2122/39 ist leider an Amtsstelle

nicht zu ermitteln. Ich bitte, mir eine Abschrift

des Schreibens zuzuleiten.

K

Heil Hitler !

e

Oberregierungsrat.

2. Wv.am 19.1,194o bei dem Unterzeichner.
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Staatssekretariat für die Belange der deutschen Volksgruppe in der Slowakei

ZahB314/39. -Dr.M./L.

Pressburg., am..9.De.zemb..3....

bel

Breyhell

$/4.40.

Dem

laijafins

2f

Reichsprotektor in Böhnen und Mähren

zu Handen des Herrn Staatssekretärs

K.H. F ra n k,

PRAG.

Zu Ihrem Schreiben vom l9.d.M.,betreffend

volksdeutsche Militärpensionisten,erlauben wir uns mit -

zuteilen,dass unser Schreiben vom l5.XI.l939 folgenden

Wortlaut hatte:

"Hiesige volksdeutsche,aber ins Protektorat

heimatszuständige Militärpensionisten,die auf Grund des Reichs-

gešetzes vom 20.April l939 im Hinblick auf ihren hiesigen Wohn-

sitz nicht Reichsangehörige wurden,teilen uns mit:

Das MNo Prag habe einen Erlass herausgegeben,

nach dem Militärpensionisten deutscher Volkszugehörigkeit,die

ins Protektorat heimatszuständig sind,sich aber in der Slowa-

kei aufhalten,ihren Pensionanspruch beim MNo Prag bis Ende d.J.

gewahrt bleibe und dass ihre Pension voll ausgezahlt werde,wenn

sie um Erlaubnis angesucht haben,bis Ende l93■ in der Slowakei

zu vohnen und wenn sie bis spätestens Ende l939 ins Protektorat

zurückkehren.

Da die Pen■ionsbezüge durch Fortfall der Abzüge

im Protektorate weitaus höher sein sollen als hier,wollen nun

zahhreiche volksdeutsche Militärpensionisten,die ins Protektorat

heimatszuständig sind,tatsächlich ins Protektorat zurückkehren.

Die prinzipielle Seite dieser Rückwanderung klä-

ren wir bereits mit den züständigen Reichsbehörden.

Wir bitten Si@ jedoch ergebenst,auf kurzem We-

ge festzustellen und uns mitzuteilen,ob

1./ ein solcherErlass des MNO tatsächlich be-

steht,

2./ wie sich das MNo zu der Tatsache stellt,dass

die genannten Persopeatweder Reichsangehörige im Sinne des

./.

Antworten auf amtliche Anfragen unterliegen nic h t der Stempelpflicht.
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ihren Wohnsitz am l6.IIl.l939 in der Slowakei/ und als Per-

sonen deutscher Volkszugehörigkeit wohl auch nicht als Pro-

tektoratsangehörige anzusehen sind.Slowakische Staatsbürger

sind sie allerdings auch noch nicht geworden,sie sind im

Augenblick staatenlos.Wirden sie trotzdem im Falle einer

Rückwanderung im Sinne des obgenannten Erlasses die Pension

ausgezahlt bekommen und wie würde sich die Frage ihrer Staats-

zugehörigkeit entwickeln ?

Da die Entscheidung dieser Frage für viele hie-

sige Pensionisten eine existenzielle Frage ist,die durch den

erwähnten Erlass des Prager MNo kurzfristig terminiert wurde,

erlauben wir uns,Sie ergebenst um eine möglichst rasche Be -

antwortung dieser Frage zu bitten."

ne fro,nedaigoi

Heil Hitler !
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Der Wehrmachtbevollmächtigte
Prag, dz4
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.
Der Reichsproteftor
Gruppe F.
in Böhmen und Mähven
Az. 30 p l1,32.
— 4 lulagune 
Eingeg. Prag, den - 9. I11. 1940
Herrn
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
Prag.
hoge
Betr.: Volksdeutsche Militärpensionisten
in der Slowakei.
0013.40.
Bezug: Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
- Der Staatssekretär - vom 23.1.l940
Nr. St.S. 75/40.
Vom ehemaligen Ministerium für Nationalverteidigung Prag
ist kein allgemeiner Erlass herausgegeben worden, wonach die in
der Slowakei wohnhaften volksdeutschen Militärpensionisten bis
3l.l2.39 ins Protektorat übersiedeln müssten, andernfalls die
Einstellung der Auszahlung der Versorgungsgebührnisse erfolgt.
Auf Grund des in Abschrift beigefügten Auszuges aus der Re-
gierungsverordnung Nr.380 vom 2l.12.38 Slg. werden den im Pro-
tektorat heimatberechtigten und im Gebiet der Slowakei wohnhaf-
ten volksdeutschen Militärpensionisten auf Antrag für die Dauer
des bewilligten Aufenthalts die Versorgungsgebührnisse weiterge-
zahlt, jedoch nach Kürzung des lOprozentigen Auslandsabzugs.
Aus politischen Gründen ist eine Änderung dieser Regierungs
verordnung in Erwägung zu ziehen, damit eine Gleichstellung mit
den volksdeutschen Militärpensionisten im Protektorat erfolgt.
Hierbei wird besonders der Auffassung zugestimmt, dass die volks-
deutschen Militärpensionisten in der Slowakei bodenständig blei-
ben. Die Gruppe I 2 b der Behörde des Herrn Reichsprotektors ist
zur Einleitung der erforderlichen Massnahmen veranlasst worden.
Es wurde gleichzeitig angeregt, zur Durchführung einer endgülti-
gen Regelung über die Zahlung der Versorgungsgebührnisse an die
in der Slowakei wohnhaften volksdeutschen Pensionisten hinsicht-
lich der Frage der Staatszugehörigkeit möglichst schnell eine
Klärung herbeizuführen.
Für den Wehrmachtbevollmächtigten
S/of
18780
Der Chef des Stabes.
Romqing
\A
aM
Oberst i.G.
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Auszug aus der Regierungs-Verordnung Nr.380 v.2l.Dezember 1938 Slg.

§ 5.

(l)

Die Ruhe-(Verordnungs-) genüsse der Staatsangestellten und

deren Hinterbliebenen, welche nach den Abzügen laut § 3 verblieben,

werden für die Dauer des bewilligten Aufenthaltes ausserhalb des Ge-

bietes der csl.Republik folgend herabgesetzt:

vom Betrage bis 24.000 Kc jährlich um …....….....…....…..…... l0 %

vom weiteren Teile der Ruhe- (Verordnungs-) genüsse über

24.00o Kc jährlich um …………………………………

................ 5 %

aber nicht unter das niedrigste Ausmass, welches in der einschlägigen

Pensionsvorschrift festgesetzt ist.

Die Erziehungsbeiträge werden getrennt von der Witwenpension

beurteilt.

(2)

Die Herabsetzung nach diesem § gilt nicht für einen zeitwei-

ligen Aufenthalt ausserhalb des Gebietes der Republik, welcher im

Laufe eines Jahres die Dauer von 60 Tagen nicht überschreitet; der

Tag des Verlassens des Gebietes der Republik und der Tag der Rück-

kehr zählen nicht in die erwähnte Dauer.

(3)

Für die Dauer der Herabsetzung laut Absatz l entfällt die

Herabsetzung, welche im § 7 des Gesetzes vom 20.Mai l930, Nr.70 Slg.

und in den entsprechenden Bestimmungen enthalten ist.

F.d.R.d.A.

Juder,

Assistent

C82a
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Der Oberlandrat
5.Dezember 1939.
4/4
llr._
An
den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten
beim Herrn Reichsprotektor in Böhmen
und Mähren
f8l
in_P_r_a.g_
Betr: Einberufungen von Volksdeutschen im Protektorat
M
Böhmen und Mähren.
i brogfans.
Anlagen: 1 Eingabe.
In der Anlage überreiche ich ergebenst /s/.
eine Abschrift der Eingabe der NSDAP.Gau Sudetenland,
Kreisleitung Prag mit der Bitte um geneigte Kenntnis-
nahme. Ich unterstütze die Eingabe auf das Wärmste. Die
Gründung selbständiger Geschäfte der Volksdeutschen wur-
de zum grossen Teil nur durch Bereitstellung von Mitteln
durch die Partei ermöglicht. Der für das Deutschtum ge-
wonnene Boden geht auf unabsehbsre Zeit verloren,wenn
die Einberufungen im Protektorat nicht auf ein Mindest-
mass verringert werden. Es darf dabei wohl auch nicht
übersehen verden,dass die in tschechischen Unternehmungen
tätigen Volksdeutschen für die Wehrwirtschaft besonders
wichtige Stellen einnehmen, Die für die Landesverteidi-
gung unentbehrlichen Betriebe stehen bei weiterer Ent-
blössung von Deutschen ohne Aufsicht und Kontrolle;denn
nur die mit dem Betrieb vertrauten Kräfte können fir
eine einwandfreie Geschäftsführung Sorge tragen. Auch
bei Abwägung und Berüeksichtigung der wichtigen militä-
rischen Gesichtspunkte komme ich zu der Bitte an Sie,
bei den obersten militärischen Stellen wenigstens vor-
läufig die Verringerüng der Einziehungen im Protektorat
anzuregen.
gez.Dr.Frhr.von Watter
Der Oberlandrat.
Prag,den 5.Dezember 1939.
Abschrift samt Anläge
VA.
Herrn Staatssekretär K.H. F r a n k
in Pra g
zur geneigten Kenntnisnahme.
I le th
st.s.πA
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In den allerletzten Tagenerhielten plötzlich u.a.auch

zahlreiche deutsche Handwerker und Kaufleute in Prag die

militärischen Einberufungsbefehle zugestellt und müssen in-

nerhalb von 2-3 Tagen einrücken. Eine erhebliche Anzahl der

Einrückenden hat keine Möglichkeit das Unternehmen,das sie

duroh Jahrzehnte in schwersten Kampfe erhalten oder nun

durch grosse Opfer neu erworben haben,durch einen Vertreter

weiterführen zu lassen,und muss a p e r r e n ! Diese deut-

schen Betriebe und Geschäfte,welche buchstäblich Stützpunkte

des Deutschtum in Prag geworden sind und den Grossteil der

deutschen Bevölkerung zu versorgen haben,gehen danit

verloren!

Wenn man von nationalem Kampf und Wirtschaftskrieg

spricht,so kann der volksdeutsche Handwerker und Kaufmann

in Prag ohne Ueberheblichkeit von sich sagen,dass er in der

ersten Pront gestanden ist und auch heute immer noch steht !

Die eigenartigen Verhältnisse im Protektorat,die sich nun

nach dem 28.Oktober und 15-November 1939 in den Hinrichtun-

gen und zahlreichen Verhaftungen äusserten,der zähe und raf-

finierte geführte tschechische Boykott,die unzulängliche

finanzielle Sicherung und nicht zuletzt nun der Rohstoffman-

gel und die Einseränkungsbestimmungen,zwingen den dutschen

Handwerker und Prag unverändert, ja weitaus erhöht und greu-

samer einen schweren Existenzkampf auf. Betriebe,die sich

durch volle 20 Jahre d& Zurücksetzung und Bedrängnis be-

hauptet hatten,blieben buchstäblich ohne Kunden und stehen

vor dem Zusammenbruch! Nicht allen konnte durch Lieferungs-

verträge für die Wehrmacht, Polizei usw.ein Ersatz für den

verlorenen tschechischen Kundenstock gegeben werden. Die b

besten deutschen Fachkräfte,Arbeiter und Lehrjungen sind be-

reits im Öktober lg38 in den Sudetengau abgegangen oder durch

den höheren Lohn veranlasst wurden,in Stelle als Diener,Hei-

zer,Portiere asw.beim Reichsprotektor,Oberlandrat,zu Wehr-

machtstellen usw. zu gehen.



-2-

16

Die zugesagte Kredithilfe aus Reichsmitteln ist ausgeblieben!

Der deutsche Handwerker und Keufmann haben aber durch-

gehalten. Durch gegereitige kameradshcaftliche Bürgschaft

gelang es indringlichen Fällen bei hiesigen Geldanstalten

Personalkredite zu erhalten und Aufträge an Stastsstellen

schafften einer allmählich ansteigenden Zahl eine fuhlbare

wirtschaftliche Aufbesserung.

In Würdigung der Bedeutung welohe den deutschen Kand-

werk,Handel und Gewerbe in Preg für das ganze Aufbauwerk im

Raune Böhmen und Mähren zukommt und in Anerkennung der Lei-

stungen und Opfer haben eine Reihe von Persönlichkeiten aus

den Reichstatellen wnd der Partei,vor allem Dr. Mayler der

Leiter der Reichsgruppe Handel,Gauwirtsehaftsberater Ing.

Wolfgang RICHTER, Gauhandwerksleiter Ing.PESCHKA, Oberet-

zahlmeister JUNKER gemeinaan mit der Kreisleitung eine Reihe

von planmässigen Massnahmen vorbereitet und im deutschen _Hand-

werker und Kaufmann endlichdie Hoffnung aufkeimen lassen,

dass er munmehr geschützt und gefördert,seinen Betrieb er-

halten und ausbauen werde können.

Die unerwartete und plötzliche Einrückung zwingt ihn

seinen Betrieb und sein Géschüft,für das ihm kein Opfer zu

gross,in welche er sein ganzes Vermögen und oft noch die

Bürgschaft des Kametaden investiert hat,zu verlassen und

preiszugeben. Es seien einige wenige Palle aufgezählt :

1. Der deutsche Kaufmann JELINEK Franz besitzt in Prag-Karo--

linenthal das einzige deutsche Lebensmittelgeschäft mit über

1400 Kunden,davon die NSV und deutsche Reichahilfe. Er ist

allein und ohne Anhang und hat in don letzten Jahren Schwe-

res erduldet. Er muss sein Ceschäft sperren,die deutschen

Kunden müiesen zum tschechischen Kaufnann gehen.

2.u.3. In gleicher Weise haben die deutschen Kaufleute

WITTAK in Prag-Wrsgiowitz und MALINOVSKY in Prag-

Weinberge,beide die einzigen deutschen Lebensmittelgeschäfte

in ihren Stadtbezirkeh,ebenso KARNIT und DRESsLER keine Mög-

lichkeit ihre Geschäfte durch Vertreter weiterführen zu las-

sen.

Von den wenigen 3 deutschen Lebensmittelgeschäften in ganz
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Gross-Prag werden fast die Hälfte verschwinden!

4. Der Fleischer KLoDNER in Prag-Weinberge ist der einzige

deutsche Fleischer in Prag-Weinberge. Er hat u.a.die stän-

digen Lieferngen für das Militär und die Ss Totenkopfstan-

darte. Sein ganzes Vermögen steckt in dem erfreulich auf-

strebenden Geschäfte. Er hat ca 250.000 K Auseenstände für

Militärlieferungen. Er muss sein Geschäft schliessen.

5. Der Pleishcer SCHAUER musste im September l939 wegen Boy-

kott geiner tschechischen Kunden æin durch l0 Jahre geführ-

tes Geschäft in Wrschowitz schliessen und wurde im Oktober

1939 als Treuhänder in das Geschäft KOmINIK u.Co. eingesetzt,

des er nun arisieren wollte. Damit hätte er für sich und

seine Pemilie eine neue Existenz gefunden. Er muss das Ge-

schäft aufgeben.

In gleicher Weise müssen Schneider,Maler usw. ihre

Mühsam aufgebauten Existenzen aufgeben.

Gewiss,es ist Krieg ! Niemand hat das Recht den deut-

schen Hendwerker und Kaufmann der Drückebergerei zu schelten.

Sie werden immer -und am liebsten in der ersten Bunkerfront-

ihre Pflicht tun. In einer Zeit aber wo im Raume des Protek-

torets und insbes.in Prag die tschechische Auslandspropaganda-

trotz der Hinrichtüngen und Verhaftungen- ständig neue Anhänger

gewinnt,wo die Hetzt-und Flüsterpropagenda nicht verstummen

will,wo ständig Boykott und Sabotage vorbereitet werden,ist

jeder Volksdeutsche und bes.der deutsche Hendwerker und Kauf-

mann ein Eoldat suf seinem Posten,

Es wäre verhängnisvoll die deutschen Betriebe eufzu-

geben oder von deutschen Arbeitern und Beamten zu entblössen.

0250

Gibt es doch noch Unternelfien wo unter 50 -100 Angestellten

oft nur ein oder sehr wenige volksdeutschen Kräfte eingestreut

sind. Dem vielmaschigen Netz der tschechischen Wirtschaft

mit hochwertig und raffiniert geschulten Pachkräften,steht

die verschwindende Zahl von ganz wenigen volksdeutschen Be-

trieben und Geschäften,stehen die wenigen in Prag verbliebenen

volksdeutschen Arbeiter,Handwerker,Kaufleute,Beamte gegen-

über,welchen bisher ihre Hungerlöhne nicht aufgebessert wer-
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den konnten. - Es ist dies jene z w e i t e wichtige

Front,von der Generalfeldmgrschall GOERING in seiner Rede

sprach.

Im Sinne dieser grossen Richtlinien erscheint es

zweckmässig und unerläeslich,dass diese zweite Front gerade

in Prag nicht geschwächt wird und die volksdeutschen Hand-

werker und Kaufleute,wie auch Arbeiter und Beamte indess

an ihrer Arbeitsstätte,in ihren Betrieben,Werkstätten und

Geschäften verbleiben können.

Es kann mit Genugtuung festgestellt werden,dass

bereits auch zuständige reichsdeutsche Stellen für diese

dringliche Frage Verständnis beweisen und die Anschauung ver-

treten,dass indess von einer Einricktung der Volksdeutschen

im Protektorate und der dadurch bedingten Entblössung der

volksdeutschen Wirtschaft Abstend genommen werden soll.

gez.J.Klein

Sezaa
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Reichssicherheitshauptamt

Berlin, den 16.November 1939

I V 1 Nr.908/39-151-Sdb.Po1.

Mn

An

alle Amtschefs, Gruppenleiter und Referenten

des Reichssicherheitshauptamtes

nachrichtlich an:

1/02

Herrn Minister und Staatssekretär Pfundtner

Reichsführer-½ und Chef der Deutschen Polizei

$\r}$

Chef der Sicherheitspolizei und des SD

=.d

Chef der Ordnungspolizei (4 Stück)

br an/31

Abteilung I des Reichsministeriums des Innern (4 Stück)

alle Höheren '½- und Polizeiführer (für Krakau 4 Stück)

alle Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD und

die Befehlshaber der Sicherheitspolizei und

des SD in Prag und Krakau

die ½- und Polizeiführer in Krakau, Radom, Warschau, Lublin (je

3 Stück)

alle Staatspclizei(leit)stellen und

die Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD

in Krakau, Radom, Warschau, Lublin,

alle Kriminalpolizei(leit)stellen.

Anbei ürersende ich eine Zusammenstellung über Behörden-

aufbau und -besetzung im Generalgouvernement nach dem Stand

vom 15.November 1939 zur gefälligen Kenntnis.

Im Auftrage:

gez: Dr. Zindel.

und

Beglaubigt:

Buller

Kaßzleiangestellte.

\1{7{x.

$



44-Oberf. Wächter
 Stand v 15Nevenber 1939 -
bpn eee
Krakau
Gouverneur
im Generalgouvernement
20
Ordrungspolizei
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lberf. d. Gen
Polizeiregiment
$s u. Pola
$5-Gruf.Zek
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Kcmmandeur
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Gen. Maj. d.8ch. Becker
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Radon
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Crehungspolizei
Kormandeur
Eberst dSch.
Heske
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Polizeiregiment
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45-Graf.Mcder
führer
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Meisinger
4-Stybaf. R.u.KR.
Kdo d. Sipe u, d. SD
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Betr.: a) Dienstanweisung für die deutsche Ordnungspolizei,

b)' 2. Verordnung zum Erlass des Führers und Reichskanzlers über

das Protektorat Böhmen und Mähren (Aufbauverordnung und BdS-

Verordnung).

Prag, den 3o. Oktober 1939.

3 0. X. 1939

Herrn/Landrat F u c h s

durch die Hand des Herr Unterstaatssekretärs

zurückgereicht.

Die Vorgänge liegen noch dem Herrn Staatssekre-

tär vor, der sie für die Fertigung eines Berichtes be-

nötigt. Die Vorgänge werden jedoch in Kürze an Ihr Büro

zurückgesandt werden.

Regierungsrat.

eczaa

NA

4 1
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DER BEFEHLSHABER DER ORDNUNGSPOLIZEI

PRAG XIX., 2.Oktober 1939.

BEIM REICHSPROTEKTOR

Pelléova 14.

IN BÖHMEN UND MÄHREN

Fernsprecher: 77584 74617 71970

1 3/1

An den

f101E

Herrn Unterstaatssekretär

Dr. von B u r g s d o r ff,

_P_E_a-

l. frip lar jolan

Czernin-Palais.

   d 

deutschen und tschechischen uniformierten Verbänden be-

absichtige ich, nachstehenden Erlassentwurf dem Herrn

Reichsprotektor zur Unterschrift vorzulegen. Ich bitte

um Mitteilung, ob gegen diesen Entwurf Bedenken bestehen.

Entwupf.

Zwisohen der deutschen Wehrmacht, der

deutschen uniformierten Ordnungspolizei und den deutschen

Zollbeamten einerseits, der Regierungstruppe, der Gendar=

merie, der uniformierten Staatspolizei und den uniformier-

ten Zollbeamten der autonomen Protektoratsverwaltung

andererseits, besteht ein gegenseitiges Grußverhältnis.

Wie es dem allgemeinen Brauch entspricht, hat der im

zuerst zu grüßen.

80220

st.s.A

v. Kanupy

grin Dongang.
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ABSCHRIFT.
(Auszug aus dem L.V.Bl. 1939
Teil B Nr. 39 vom 2.0ktober 1939.)
It
316. Ehrenbezeigung zwischen Angehörigen der Regierungs-
truppe des Protektorates Böhmen und Mähren und der Deutschen Wehr-
macht.
,,
Zwischen den Angehörigen der Regierungstruppe des Protektora-
tes Bähmen und Mähren und der Deutschen Wehrmacht wurde die gegen-
seitige Grußpflicht hergestellt. Es wird gebeten, dies den unter-
zeichneten Dienststellen mit der Maßgabe bekannt zu geben, daß die
in der Standortdienstvorschrift erlassene Bestimmung über Ehrenbe-
zeigungen des Einzelnen, geschlossener Abteilungen und der allge-
meinen Grußpflicht ab 15.9.1939 auch gegenüber den Angehörigen der
Regierungstruppe des Protektorates Böhmen und Mähren in Kraft ge-
treten ist.
O.K.W.,22.9.1939,
14 a W.Allg. (II) Nr. 1482/39.
*3
W.-B., Gruppe z.b.V.
Prag, d. 9.10.39.
/Go
Az.RT. Nr.271/39 off.
An
Herrn Staatssekretär F r a n k
P
r
2===============
-_
Amt des Reichsprotektors ,
mit dem Ersuchen, eine Regelung zwischen den Angehörigen
der
SS - Verfügungstruppe
und der Regierungstruppe treffen zu wollen. Da die Regie-
rungstruppe-am 16.d.M. in Uniform erscheinen wird, wäre
eine baldige Regelung erwünscht, damit der Wehrmachtbe-
vollmächtigte die nötigen Anordnungen gegenüber der Re—
gierungstruppe treffen kann.
Der Wehrmachtbevollmächtigte
Verteiler:
Staatssekretär Frank.
Meriev.
Befehlshaber der Ordnungspolizei.
Chef der Sicherheitspolizei.
General der Infanterie.
SS-Verfügungstruppe.
Kreisleitung Prag der NSDAP.



10 X. 39 17-- 04

ini

oom

Druch G-Fernschreiber !

Prag, den lo.Oktober 1939.

L FS.

An

FS.

27885

RFSS und Chef der Deutschen Polizei,

Be_rlin.

Reichsführer !

Vom Wehrmachtbevollmächtigten wird mir soeben

folgender Befehl für die Wehrmacht mitgeteilt:

"Zwischen den Angehörigen der Regierungstruppe

des Protektorates Böhmen und Mähren und der Deut-

schen Wehrmacht wurde die gegenseitige Gruss-

pflicht hergestellt. Es wird gebeten, dies den

unterzeichneten Dienststellen mit der Massgabe

bekannt zu geben, dass die in der Standortdienst-

vorschrift erlassene Bestimmung über die Ehren-

bezeigungen des Einzelnen, geschlossener Abtei-

lungen und der allgemeinen Grusspflicht ab l5.9.

1939 äuch gegenüber den Angehörigen der Regie-

rungstruppe des Protektorates Böhmen und Mähren

in Kraft getreten ist."

Gleichzeitig werde ich ersucht, eine Regelung

für Angehörige der Allgemeinen SS, SSVT, SSTV und der

Ordnungspolizei zu treffen. Da die Regierungstruppe

am l6.d.Mts. im Protektorat zum erstenmal in Uniform

erscheint, ist eine sofortige Entscheidung notwendig•

Mit Rücksicht auf die einschneidenden Auswirkungen

einer derartigen Regelung bitte ich um Ihre persön-

liche Entscheidung. Ich kann mir nicht vorstellen,

dass die Posten der Leibstandarte "Adolf Hitler" jedem

vorbeigehenden tschechischen Leutnant der Regierungs-

truppe die Ehrenbezeigung leisten oder ein Zug der

Leibstandarte beim Vorbeimarschieren Habt-Acht-Stel-

lung mit Augen links befohlen erhält. Ich stehe des-
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halb auf dem Standpunkt, dass bei der Allgemeinen

SS, SSVT, SSTV sowie bei der Ordnungspolizei keine

gegenseitige Grusspflicht im Verhältnis zur Regie-

rungstruppe eingeführt wird, sondern wie bisher von

diesen Formationen lediglich auf Gruss gedankt wird.

Ich bitte nochmals um sofortige Entscheidung.

Heil

.H

i t ler !

stets

Ihr

gez. F ra n k

SS-Brigadeführer.

Die Richtigkeit bescheinigt:

Seig

sS-Oberstunaführer.

a

o

SCob

L0

66526

nie

fo de detol

Nach Aufgabe bitte zurück an die

Adjutantur des Herrn Staatssekretärs

Frank(in Verschlussmappe)
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Prag, den lo.Oktober 1939.
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An
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RFSS und Chef der Deutschen Polizei,
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Be r li noitamxol neeeth
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Reichsführer !
Ie1
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HILOH
Vom Wehrmachtbevollmächtigten wird mir soeben
EUT
adeja
ELUK
folgender Befehl für die Wehrmacht mitgeteilt:
.rexdüiebsaird-ea
"Zwischen den Angehörigen der Regierungstruppe
des Protektorates Böhmen und Mähren und der Deut-
schen Wehrnacht wurde die gegenseitige Gruss-
pflicht hergestellt. Es wird gebeten, dies den
unterzeichneten Dienststellen mit der Massgabe
bekannt zu geben, dass die in der Standortdienst-
vorschrift erlassene Bestimmung über die Ehren-
bezeigungen des Einzelnen, geschlossener Abtei-
lungen und der allgemeinen Grusspflicht ab l5.9.
1939 auch gegenüber den Angehörigen der Regie-
rungstruppe des Protektorates Böhmen und Mähren
in Kraft getreten ist."
Gleichzeitig werde ich ersucht, eine Regelung
für Angehörige der Allgemeinen SS, SSVT, SSTV und der
Ordnungspolizei zu treffen. Da die Regierungstruppe
am l6.d.Mts. im Protektorat zum erstenmal in Uniform
erscheint, ist eine sofortige Entscheidung notwendig.
Mit Rücksiehtzauf die einschneidenden Auswirkungen
einer derartigen Regelung bitte ich um Ihre persön-
liche Entseheidung. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass die Posten der Leibstandarte "Adolf Hitler" jedem
vorbeigehenden tschechischen Leutnant der Regierungs-
trupp@die Ehrenbezeigung leisten oder ein Zug der
Libstandarte beim Vorbeimarschieren Habt-Acht-Stel-
lung mit Augen links befohlen erhält. Ich stehe des-
elb ns dollans eduld edesina dogn
ezsderdeaadsade mtelaeb udnadutba
ELSUKTU ASLACUTEBENEDO)
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1oroalmleded
halb auf dem Standpunkt, dass bei der Allgemeinen
SS, SSvT, SSTV sowie bei der Ordnungspolizei keine
gegenseitige Grusspflicht im Verhältnis zur Regie-
LOTTSET'
rungstruppe eingeführt wird, sondern wie bisher von
nedo
diesen Formationen lediglich auf Gruss gedankt wird.
Ich bitte nochmals um sofortige Entscheidung.
rerdüiaroled
nedeca rim beiw netgidroimflovedtdoamideW moV
Heil
i.t
ler!
Sess
Ihr
ffevegtim tdoamdel eld rili Ideied rehnegfol
gez. Frank
ggudegnuigef eh neiöden neb nedoig
SS-Brigadeführer.
-dued eb bou ne bou nemddd deotdedo b
-aante ealdleanegez lb ebnw ddosmidel nedoa
neb aeibnetedeg biiw
as
ffetesa
SJ
edsgeaal feh tim neffe Die Richtigkeit bescheinigt:
-tanelbvobnde e n b ned
daneled
-nena  edi gummivd na
DOCOC
.r ds Fdolliqeaure neniemeglSs-Oberstarmführer.
- b o b dde e
  d ddt s 
"dl nevedeg dlel ni
gnwleged enle ,ddonare dol ebaew gidiesdoiefe
Teb bow Vee Tae 8 nentemeglfA Teb egltödegna TÜt
eqqutegutetgel lb sl netied us lesifoqegnnto
molinU nl famnetere mus derovdetord mi adl.b.af ms
gibnewton gnubiedoetne egidaoloa enie dal doleroate
nogudiwaa nbneblendoante l Tnlalold ti
-ndereg earl mu dol ettid anwfegen
 ent
mebet "eltin ifoba" etebnsteied ed ntod ld seb
-esnuelgen eb dnentued nedatdoedoad nebnedeglednov
Teh gud nle rebo neteiel gouglesednede elb
-leva-ddoA-tdsH neeiroatamtedroV mted etrshnate
-aeb édeta dol dlde neldoled adnil cegua tie gnul
Nach Aufgabe bitte zurück an die
Adjutantur des Herrn Staatssekretärs
Frank(in Verschlussmappe)
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Prag, den 14. Oktober 1939.

l.) V e r m e r k .

Das fragliche FS ist in Abwesenheit des Reichs-

führers SS SS-Gruppenführer H e y d r i c h vorgelegt

worden. Ueber den Inhalt des FS hat sich Gruppenführer

Heydrich mit SS-Obersturmbannführer Böhme ausgesprochen

und diesen beauftragt, SS-Brigadeführer Frank mitzuteilen,

dass er (Gruppenführer Heydrich) auf das FS wegen seiner

grundsätzlichen Bedeutung keine Entscheidung treffen könne,

vielmehr die Angelegenheit dem Reichsführer SS vortragen

müsse. Jedenfalls werde dafür gesorgt werden, dass die Ent-

scheidung des Reichsführers SS am l4.lo.l939 Brigadeführer

Frank vorläge.

2.)

Mit diesem Vermerk und 2 losen Anlagen

dem Herrn Staatssekretär

vorgelegt.

1375

A0230
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Prag, 17. 10. 1939
Kommandantur Prag
Kommandantur-Befehl Nr. ll4
1/61
1.) Grussverhältnis zwischen der deutschen Wehrmacht und der
Regierungstruppe des Protektorates Böhmen und Mähren.
Mit sofortiger Wirkung besteht zwischen der im Protektorat
aufgestellten Regierungstruppe und der deutschen Wehrmacht
die Grusspflicht.
Für die Erweisung von Ehrenbezeigungen findet die H.Dv. 131
sinngemässe Anwendung. Entsprechend Bekanntgabe bezw. Be-
lehrungen haben zu erfolgen.
Uniformtafeln der Regierungstruppe gelangen in Kürze zur
Ausgabe.
(AII)
2.) Prager Wochenschau.
Den Truppenteilen und Dienststellen gehen nach Sonderverteiler
periodisch Exemplare der Zeitschrift "Prager Wochenschau"
zwecks Verteilung an die Angehörigen zu.
(B)
Notiz:
Spielfolge_im _tschechischen Nationaltheater.
Mittwoch
18.10.
"Fra Diavolo"
Oper
Beginn 19 Uhr
Freitag
20.10.
"Eugen Onegin"
Oper
19 Uhr
Sonntag
22.10.
"Cert a Ka■a"
Oper v.Dvo■ak "
15 Uhr
22.10.
"Zwei Witwen"
Oper v.Smetana
19 Uhr
1
Spielfolge_im _Interimstheater.
Dienstag
17.10.
"Tod
Beginn 19.3o Uhr
Sonnabend
21.10.
"Die verkaufte Braut"
"
15.00 Uhr
21.10.
"Tod.
m
19.3o Uhr.
gez. v.Briesen
Für die Richtigkeit:
Acoetins
Major und Adjutant
C0202
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21. Oktober 1939.

St.s. 217/39.

23.X. 1939

An den

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei,

B_e_r_l_i_n_:

Reichsführer !

In Sachen Grussverhältnis zwischen der deutschen

Wehrmacht und der Regierungstruppe des Protektorats Böh-

men und Mähren überreiche ich betehlsgemäss in Form von

Fotokopien die mir bislang von der Wehrmacht zugegangenen

Schriftsätze zur Kenntnis. Inzwischen ist auf der Grund-

lage der mit Ihnen am 18.lo.1939 gehabten Besprechung über

das Grussverhältnis zwischen der Schutzstafrel und der

Ordnungspolizei einerseits und der Regierungstruppe an-

derseits an die allgemeine SS, die SS-VT, die SS-TV, den

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und den Befehlshaber

der Ordnungspolizei von mir die Anweisung ergangen, dass

gegenüber der Regierungstruppe keine Grusspflicht, sondern

lediglich ein freiwilliges Grussverhältnis bestehe.

LASY

Heil Hitler !

stets Ihr

Ce
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21. Oktober 1939.

8t.3. 217 a/39.

Grussverhxltois seischen der  chutssbaffal

uné der ordaungepolisei einerseits ani der

Retierancatrupie snierseits.

Vorgang: Ohne.

2.3. X. 1939

An den

a) Führer des SS-Abschnittes XXXIX,

SS-Oberführer O p 1 ä n d e r

b) Standortältesten der SS-vT, SS-Obersturmbann-

führer D e u t s c h ,

c) Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

SS-Oberführer Dr. S t a h l e c k e r ,

d) Befehlshaber der Ordnungspolizei,

Generalleutnant v. K a m p t z ,

an

e) SS-Obersturmbannführer B ö h m e ,

alle

Prag.

Der KFdß und Ghef der Deutsohen Folisel hat ons-

sohiedcn, dass gegenüber der Regiorungatrappe keine Gruss-

prlicht, soniara ledicliah ein freiwilliges drusaverhalt-

nis bestohs, Lch erouche ua Bekunctgsbe, Das Gruasverhelt-

nis lat so zu Aanthaben, daus der jüagere dea la Diennt-

rong gleiehen, aber altorn Forsationuengehdrigsn uni der

in Dienstrsng aiedero den is Dienstreng böberon Forantions-

angetdriceu grlasen soll.

10

Keil RAtYer

B-teygaderuhror.

0szS
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21. Oktober 1939.

eεer **ES

St.8. 217 b/39.

STIOH MA

Grussverhältnis zwischen der Schutzstaffel und

der Ordnungspolizei einerseits und der Regie-

rungstruppe anderseits.

Vorgang: Dort.Schrb. vom 9.lo.l939 - Zeichen Gruppe z.b.V. Az.RT.

Nr. 271/39 off.

per Besnospue snt gee

ebneeredü ttirdoadord

6  ot sn

lndnnen

Wehrmachtbevollmächtigten

Herrn General F r ide ri ci ,

HTATOL

flo

Pea

Der RFSS und Chef der Deutschen Polizei hat entschie-

duO

den, dass für die Schutzstaffel und die Ordnungspolizei ge-

genüber der Regierungstruppe keine Grusspflicht, sondern le-

diglich ein freiwilliges Grussverhältnis bestehe. Ich habe

eine dementsprechende Anordnung an den Führer des SS-Ab-

schnittes XXxIX,,an den Standortältesten der SS-VT Prag,

an den Befehlaleber der Sicherheitspolizei und an den Befehl

haber der Ordn zspolizei erlassen. Ich bitte, hiervon Kennt-

nis zu nehmen.

y

Heil Hitler !

etzaa

gez. Frank.

SS-Brigadeführer.

Bitte wenden !
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ST. OKcOPaL JO3a

BP* STS PRa*

An Herrn

23. X 1939

bow foriedeadedot eb nodoalvs alodlEdieveerat

-@ige Kreisleiter Ing.Konstantin H ö s s,

ebne ecqusdenav

M.8A .V.U.& egOU

Pra_g_:

eter.ole mov diod.dvod gngrol.

10  

Durchschrift übersende ichcunter Bezugnahme auf das

Schreiben des Herrn Wehrmachtbevolimäghtigten vom 9.lo.

1939 - Zeichen Gruppe z.b.V. Az.RT. Nr. 271/39 off. zu

Kenntnis.

negtsdonllovedsdoaadew

BOLLU COORSTBOT

Heil Hitler !

DO2

gram

-eldoadi dad teslloi nedosdued aeb tedo baw ceva zod

-eg lpalogagnunbao eld bnw feltstasdudod elb dn aaab

-l ndelda ddoliqaen ented ogquzdegnoelge eb rod

eded dol edodaed alasfndzeveawro segtifiwieri ate dola tb

-5.) 

Z.d.A.

sounbzon abnodoeagadneb onte

a - b ddo n

IxXX sesetodos

aIdetel neb ns bnw teailocadiednedota a

er gen pegept

dnng novaeld edvid dol .seaaslze tes

papet er 

needen os sin

66519

HTATLI

IleR

EosELSK

zezdebagizd-88

I nebnew eddta
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Abschrift:

Der Wehrmachtsbevollmächtigte

Prag, den 27.Oktober 1939.

im Protektorat Böhmen u.Mähren.

888

Gruppe z.b.V.

Az.R.T.Nr.335/1/39 off.

Betr: Grußpflicht zwischen Schutzstaffel und

Ordnungspolizei einerseits und der Regie-

rungstruppe andererseits.

Vorg.: Der Höhere SS-u.Polizeiführer beim

Reichsprotektor in Böhmen u.Mähren

Nr. St.S. 217 b/39 v. 21.10.39.

An den

Standortältesten der SS-Verfügungstruppe

Prag XIX

Schulgasse.

Der Wehrmachtsbevollmächtigte bittet auf Grund o.a.

Schreibens um die Verordnungen, die die SS-Verfügungstruppe

bezüglich des freiwilligen Grussverhältnisses gegenüber der

Regierungstruppe getroffen hatte, um gleichlautende Anord-

nungen bezüglich der Regierungstruppe zu treffen.

Von besonderm Interesse ist die Grußform geschlosse-

ner Formationen und der Gruss von Standarten und Fahnen.

Für den Wehrmachtsbevollmächtigten

der Chef des Stabes

i.A.

Unterschrift.

Oberst.

F. d.

$

tichl

SS-Oberstuf.u.Adjut.
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Standortältester der W-VT.

Prag, den 20. November 19393

Prag

Betr.: Grußpflicht zwischen 4 und Ordnungspolizei einerseits und

der Regierungstruppe andererseits.

Bezug: W.B. Gruppe z.b.V. Az. R.T. Nr. 335/l/39 off v. 27.10.39

Anlagen: -1-

An den

Höheren W- und Polizeiführer

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,

Herrn Staatssekretär, -Gruppenführer Frank

Prag.

Der St.O.Ä.d.ü-VT.Prag überreicht in der Anlage abschriftlich ein

Schreiben des Wehrmachtbevollmächtigten im Protektorat Böhmen und

Mähren mit der Bitte um Entscheidung.

Der Standortälteste der -VT.Prag

Ymmm

Fraaa

4-Standartenführer.
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Der Befehlshaber der Ordnungspolizei

beim Reichsprotektor

Prag,den 15.1.1940.

in Böhmen und Mähren

- Ia 32

00

An den

Herrn Wehrmachtbevollmächtigten

beim Reichsprotektor in Böhmen u .Mähren

Gruppe z.b.V.

Prag.

Betr.: Freiwillige Grußpflicht zwischen

der Ordnungspolizei und der Reg.-Truppe.

Bezug: Dortiges Schreiben vom 8.ll.39

Nr. 362/1/39 off. Az.R.T.

Zwischen der Deutschen Polizei und der tschechischen

Regierungstruppe besteht kein Grußverhältnis. Z.Zt. haben

die Angehörigen der Polizei und 4 lediglich für einen darge-

botenen Grußzu danken.

Für den Befehlshaber:

Der Chef des Stabes :

I.A.

gez. Engelhaupt

t. d. 2.

berme

Mgn d. L.P.
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Der Wehrmachtbevollmächtigte
Prag, den....
. Februar
.1940
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.
oiel!
Gruppe z.b.V.
bregfang. 18/3.40.
Az.RTg. Nr. 118/40 off.
An den
Höheren SS- und Polizeiführer beim
Reichsprotektor in Böhmen u.Mähren,
Herrn Staatssekretär K.H. F r a n k ,
Prag .
Der höhere  -und Polizeiführer
Betr.:
Grußverhältnis zwischen
in Böhmen und Mähren.
der SS und der Ordnungs-
f13-
polizei einerseits und
der Reg.Truppe anderseits.
Eingang am: - 8. 1I. 1940
0fnlg.:
Vorgang:
Dort.Schr. Nr. St.S.217/b/39.
vom 21. Oktober 1939.
Führer
Stabsf.
fibt.
Bearb.
Gemäß dortigem Schreiben St.S.217 b/39 v. 21.10.1939
besteht für die Schutzstaffel und die Ordnungspolizei ge-
genüber der Regierungstruppe ein freiwilliges Grußver-
hältnis. In diesem Sinne sind seinerzeit von hier aus
entsprechende Mitteilungen an die zuständigen Stellen er-
gangen. - Im Schreiben des Befehlshabers der Ordnungspo-
lizei ± Ia - 32°0 - vom 15.1.40 wird mitgeteilt, daß zwi-
schen der deutschen Polizei und der tschechischen Regie-
rungstruppe kein Grußverhältnis bestehe, die Angehörigen
der Polizei und SS hätten lediglich für einen dargebotenen
Gruß zu danken.
Es wird um Mitteilung gebeten, in welchem Sinne die
Regierungstruppe, die sich verschiedentlich hierher ge-
wandt hat, nunmehr zu orientieren ist.
Der Wehrmachtbevollmächtigte
beim Reichsprotektor/in Böhmen und Mähren
Aiderini.
g
a128a
General der Infanterie.
Sobonfaltul
T/h
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Der Wehrmachtbevollmächtigte

Prag, . de...Ap.ril

19...4..

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

Gruppe z.b.v.

Büro des Staats■ekretärs

beln Reichsprotektor

Az. H/g Nr. ll8/l/40 off.

in Böhmen und Mähren.

Eing.:

3. APR. 1940

2206

Tgb. Nr.:

An

den Höheren SS- und Polizeiführer beim

Reichsprotektor in Böhmen/Mähren

Herrn Staatssekretär K.H.F r a n k

Prag

Betr.: Grussverhältnis zwischen der SS

und der Ordnungspolizei einerseits

und der Reg.Truppe andererseits.

Vorg.: W.B.Gr.z.b.V. Az.RTg Nr. ll8/4o off.

vom 3. 2. 40.

Der Wehrmachtbevollmächtigte bittet um Erledigung

des o.a. Schreibens.

Für den Wehrmachtbevollmächtigten

Der Chef des Stabes

I.A.

Jaymma

Oberst

A1230
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Der Wehrmachtbevollmächtigte
Prog den
Buco des Staats■ekretärs
..19....4.Q
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.
bein Reichsprotektoc
in Böhmen und mähren.
Gruppe z.b.V.
Eing.: 19. APR.1940
Az. H/G Nr. 435/4O'off.
Tgb. nr.:522
An
den Höheren SS- und Polizeiführer beim Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Herrn Staatssekretär K. H. F r a n k
Prag
Betr.: Grussverhältnis zwischen der
Deutschen Ordnungspolizei und
der Regierungstruppe.
Am 5.4. hatte der Hptm. der Schutzpolizei S c h e i n h ü t t e
den Unteroffizier der Regierungstruppe Rudolf S l a c h von der
4.Komp. des II.Batl., Ausweis-Nr.'Ol382, wegen Grussverweigerung
sicherstellen lassen. Der Wehrmachtbevollmächtigte hat mit Rücksicht
auf den seinerzeit von hier aus gegebenen Befehl, dass zwischen der
Reg.-Truppe und der Schutzpolizei ein freiwilliges Grussverhältnis
besteht, angeordnet, den Unteroffizier Slach zur Verantwortung zu
ziehen.
Diese Sicherstellung nimmt der Wehrmachtbevollmächtigte zum An-
lass festzustellen, dass das Grussverhältnis zwischen Schutzpolizei
und Regierungtruppe noch nicht geklärt ist.
In Schreiben Az. RTg Nr. l18/40 vom 3.2.40 hat der Wehrmachtbe-
vollmächtigte neuerdings eine Regelung angeregt auf Grund eines
Schreibens des Herrn Staatssekretär Nr. 2l7/b/39 vom 2l.l0.39, wo-
nach ein freiwilliges Grüssverhältnis seitens des Herrn Staatssekre-
tär angeordnet wurde.
Im Schreiben des Befehlshaber der Ordnungspolizei beim R.Prot.
I a 32 00 vom l5.l.40 wurde dem Wehrmachtbevollmächtigten mitgeteilt,
dass zwischen der Deutschen Polizei und der tschechischen Regierungs-
truppe kein Grussverhältnis besteht, die Angehörigen der Polizei und
der SS hätten lediglich für einen dargebotenen Gruss zu danken.
Eine weitere Regelung ist bedauerlicherweise bisher nicht er-
folgt.
Jun n Rawygt
foty
 2 -
gin Bdefyaagh
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- 2 -

Der Wehrmachtbevollmächtigte sieht in der Zukunft, falls das

Grussverhältnis nicht geregelt wird, hierin eine unerwünschte

Quelle der Reibungen.

Der Wehrmachtbevollmächtigte

gez. Friderici

General der Infanterie

F.d.R.

Inpomty

Oberst

Steaa
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Abschrift.

Der Wehrmachtbevollmächtigte beim

Prag, den 3. Febr. 1940

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Gruppe z.b.V.

Az. RTg Nr. 1l8/40 off.

Nr. 2556/39 geh.

An

den Höheren SS- und Polizeiführer beim

Reichsprotektor in Böhmen/Mähren

Herrn Staatsekretär K.H. F r a n k

P rag

Betr.: Grussverhältnis zwischen der SS und

der Ordnungspolizei einerseitsund der

Regierungstruppe andererseits.

Vorg.: Dort. Schr. Nr. St.S.217/b/39

vom 21.0ktober 1939.

Gemäss dortigem Schreiben St.S.217/B/39 vom 2l.10.39

besteht für die Pchutzstaffel und die Ordnungspolizei ge-

genüber der Reg.Tr. ein freiwilliges Grussverhältnis. In

diesem Sinne sind seinerzeit von hier aus entsprechende Mit-

teilungen an die zuständigen Stellen ergangen.

Im Schreiben des Befehlshabers der Ordnungspolizei Ia

3200

vom l5.l.40 wird mitgeteilt, dass zwischen der œutechen

Polizei und der tschechischen Regierungstruppe kein Gruss-

verhältnis besteht, die Angehörigen der Polizei und SS hätten

lediglich für einen dargebotenen Gruss zu danken.

Es wird un Mitteilung gebeten, in welchem Sinne die

Regierungstruppe, die sich verschiedentlich hierher gewandt

hat, nunmehr zu orientieren ist.

Der Wehrmachtbevollmächtigte

F.d.R.

gez. Friderici

Juymom

General der Infanterie

Oberst

01200
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Der Wehrmachtbevollmächtigte

Prag, den25.Ap.i.

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

Gruppe z.b.V.

Az. H/G Nr. ll8/l/4O off.

Ari

den Höheren SS- und Polizeiführer beim

Reichsprotektor in Böhmen/Mähren

Herrn Staatssekretär K.H. F r a n k

Der Fjöhere -tnd Dolizeiführer

P r a g

in Böhmen wr Mähren.

Eingang am: 3 0./V. 1940

finlg.:/

Führer

Stabsf.

Rbt.

Bearb.

Betr.: Grussverhältnis zwischen der SS und

der Ordnungspolizei einerseits und

der Regierungstruppe andererseits.

In der Anlage wird o.a. Schreiben vom 3.2.40

lt. mündlicher Vereinbarung in Abschrift übersandt.

1 Anlage

Für den Wehrmachtbevollmächtigten

Der Chef des Stabes

I.A.

Tayerme

Oberst

11283
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DER BEFEHLSHABER DER ORDNUNGSPOLIZEI

PRAG XIX.,

27.April 1940.

BEIM REICHSPROTEKTOR

IN BÖHMEN UND MÄHREN

xxikeoxxxx Gen.Roettig.Str.l4

00

32

Fernsprecher: 77355

Ib

An den

Höheren 4 - und Polizeiführer

Herrn Staatssekretär K.H. F r a n k,

4 - Gruppenführer

P_R_A__G.

Unter Bezugnahme auf die heutige Rück =

GriCimfugres

sprache zwischen Ihnenvünd dem Unterzeichneten, rege ich

an, daß das derzeitige Grußverhältnis zwischen der

Allgemeinen 4 und der Wehrmacht in ein festes Grußver=

hältnis gebracht wird und daß nach Klärung dieses Gruß=

verhältnisses durch den Reichsführer 4 - und Chef der

Deutschen Polizei, auch die Frage des Grußverhältnisses

zwischen der deutschen uniformierten Polizei w i den

uniformierten Teilen der Polizei der Protektoratsver=

waltung Böhmen und Mähren, einschließlich der Regierungs=

truppe, nochmals einer Prüfung unterzogen wird.

v. Kamy

Der Föhere -und Dolizeiführer

in Böhmen und Mähren.

A3-

Eingang am: 3 0./V. 1940

fnlg.:

Führer

Stabsf.

flbt.

Bearb.

1fy
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Aa gon e'e'rovo"

Prag, den 24. Mai 1940.

Der Befghlshober

der Drdnunnspokzei

heim Reichspratektor in Labmen u. Mähren

Eigegohgen am 27 MAI 1940

5

G.R. mit 19 Anlagen

Herrn Generalleutnant v. K a m p t z,

4/6.1075

NTTaH

Pr.agtresnelg

- - - - -

a

estesmit der Bitte übersandt, Ihren in dem Schreiben des

Wehrmachtbevollmächtigten vom 15.4.194o - Zeichen

Gruppe z.b.V. Az.H/G Nr. 435/4o off. erwähnten Schrift-

satz vom 15.1.194o - Zeichen Ia 32oo für kurze Zeit

316.

zur Einsichtnahme anzuschliessen. Ich habe von j-Grup-

Qepist a.

t penführer Frank den Auftrag erhalten, dem Wehrmachtbe-

vollmächtigten mitzuteilen, dass keine Veranlassung

bestände, die ihm unter dem 21.1o.1939 - Zeichen St.

I# S. 217b/39, betr. Grussverhältnis zwischen der Schutz-

staffel und der Ordnungspolizei einerseits und der

Regierungstruppe anderseits, übermittelte Entschei-

dung einer Korrektur zu unterziehen. Das bedeutet, dass

es bei dem freiwilligen Grussverhältnis bleibt und

dass lediglich bei dem Reichsführer  noch zu klären

ist, wie das Grussverhältnis zwischen der Ordnungs-

polizei und der tschechischen Polizei gestaltet werden

soll. In dieser Frage möchte ich sobald als möglich

die Vorentscheidung vön Gruppenführer Frank herbeifüh-

ren und ich wäre Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie mir

Ihren Standpunkt zur Sache mitteilen würden.

80208

Heil Hitler!

Fir Brdung ol md judfal

.

Brinn lofiy in Fraga, din ron dar i4-Sturmbannführer.

für lin 11 gutroffun atuing

M 

Muntw
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Prag, den 6.6.1940.

LBa gou Si' Ws Joto

UO BGopTepooE

GM00

Urschriftlich nebst den l9 Anlagen #in .d.9

FOMM CGAGLSTJSH

Herrn

Oberregierungsrat Dr.Gies

- µ - Sturmbannführer -

in Prag

20

ned

unter Beifügung einer Abschrift des Schriftsatzes vom l5.1.1940

Ia 3200 zurückgesandt.fove

Ich nehme Bezug auf-meine Rücksprache in der Angelegen-

heit mit dem Herrn Staatssekretär, 4-Gruppenführer K.H. Frank

vom 4.6.1940 und bemerke, daß hinsichtlich des Grußverhältnisses

zwischen der Ordnungspolizei und der tschechischen Polizei keine

von der  abweichende Lösung getroffen werden sollkaun.

Insgesamt 20 Anlagen.dno mdi eib ,ebnätaed

-studod eb neroelws aindlidteveeu tedeedHeil Hitler!

reb bnu etisezeaie lesilogaanunbrd têb bno fetiete

-ft ftt a

sa deduebed nd nedelsdn de Tutetod renie anu

bru ddiefd aintlädievaarre negllliwiert meh led es

Generalleutnant der Ordnungspolizei.

mesl us doon  redütedeief meb fenenaflgibel aasb

-agnubio reb nedoaiws eindlidrevaeu asb iw dei

cebrew tetleteeg lestfot nedoaldoeroat reb bnd tesifoq

doilgöm ale bfsdoa doi etroöm egsrí reeeib nl .lfoa

ghwbieroatheroV eib

tim eia nnew redneb di dI ew doi bn nen

Weoen Mrgen

66508
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Prag, den 19. September 1939.

19. IX. 1939

An

SS-Oberführer S c h e r n e r ,

Prag.

Im Auftrage von SS-Brigadeführer F r a n k

bitte ich, zu veranlassen, dass der SS-Unterscharführer

Helmuth S o r s aus Dortmund, 3o. SS-Standarte, der

zur Pol.Verstärkung eingezogen ist und derzeit Dienst

bei einem E-Sturmbann in Breslau versieht, zu Ihrer

Standarte versetzt wird. Sollten Bedenken bestehen oder

Schwierigkeiten auszuräumen sein, soll an Brigadeführer

Frank bericntet werden, der alsdann in der Angelegenheit

mit SS-Gruppenführer Eicke in Verbindung treten wird.

SSenrr-r

11

+

C0000

1
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Der Reichsführer-jh
S
Berlin, den 18.September 1939.
und Chef der Deutschen Polizei
2/9.
als
im Reichsministerium des Innern.
BGA
O-Kdo.W 2.10l d Nr.74/39.
M
Ledoa98
slb ne hestfoy
EnRoU S
e
Schnellbrief
Do
Ad 
ger mUper (S)
DeL NNAXER WR BUEUOT PGUE
Betr.: Beschaffung von Dienstschuhzeug für die Polizei.
(1) Durch die Anordnung 55 der Reichsstelle für Lederwirt-
schaft (Beschlagnahme- und Verarbeitungsanweisungen) vom
Ecu
 3.September l939 Deutscher Reichsanzeiger und Pr.Staatsanzei
ger Nr.204 ist das in den ledererzeugenden und lederverarbei-
noV
AU
919
tenden Betrieben vorhandene Leder beschlagnahmt. Auf Grund
datal
neden
dieser Anordnung haben die Schuhfabriken keine Möglichkeit,
HD
erleja
bereits erteilte Aufträge für die Polizei auszuführen oder
AN9E
nO
übernehmen.
BEJ
200
LAUE VT
neue Aufträge zu
SMMPSTE
ETMEEN
ge
MSCy
US
bnedeg
-
(2)
ajed
096
An eb
STTOREDA
meb
nl notely nemrt
a) das Pol.-Beschaffungsamt
PREE GTUS BeROJOLEOREEGUETE
in Berlin Nw 7, Hannoversche Str.28;
30
NLOT POT
txeV asb
1ed0 (2)
b) das Pol.-Beschaffungsamt
in Weimar, Amalienstr.5;
Loi lestlod eib rii rehed ave
c) das Pol.-Beschaffungsamt etrolied netgefégrcv rim sid (a)
in Wien V, Spengergasse 18;
wesdudoatenstd nov gniienoa
d) die Polizeipräsidenten (Direktoren)
in Königsberg, Tilsit, Memel, Elbing, Berlin, Potsdam,
Frankfurt/Oder, Stettin, Schneidemühl, Breslau, Waldenburg,
Oppeln, Gleiwitz, Magdeburg, Halle, Weißenfels, Erfurt,
Suhl, Flensburg, Kiel, Lübeck, Hannover, Cuxhaven, Münster,
Recklinghausen, Bochum, Dortmund, Hamm, Kassel, Hanau,
Wiesbaden, Frankfurt/Main, Koblenz, Düsseldorf, Duisburg,
Oberhausen, Essen, Wuppertal, Gladbach-Rh., Köin, Aachen,
München, Nürnberg, Fürth, Hof, Augsburg, Würzburg,
Regensburg, Ludwigshafen, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim,
Freiburg i.Br., Konstanz, Darmstädt, Offenbach, Gießen,
Mainz, Vorms, Weimar, Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen,
dI
Zwickau, Braunschweig, Hamburg, Bremen, Dessau, Saarbrücken,
Wilhelmshaven, Rostock, Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck,
Klagenfurt, Troppau, Reichenberg, Aussig, Brüx und Karlsbad;
e) die Höheren i- und Polizeiführer -nachrichtlich-;
f) die Inspekteure der Ordnungspolizei -nachrichtlich-.
74
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(2) Auf meine Veranlassung hin hat sich die Reichsstelle für
Lederwirtschaft in Berlin W 9, Potsdamer Str.5, bereit erklärt,
zur Beschaffung des dringenden Bedarfes an Dienstschuhzeug für
die Polizei an die Auftraggeber vorläufig Einzel-Beschaffungsge-
nehmigungen zu erteilen.
(3) Die Beschaffungsgenehmigungen sind von den Auftraggebern bei
der unter (2) genannten Reichsstelle schriftlich zu beantragen.
Der Antrag muß enthalten:
a) Name und Wohnort des Auftragnehmers, gdoegg
b) die Auftragsmenge,
c) die genaue Bezeichnung des zu beschaffenden Dienstschuhzeuges,
wd) eine eingehende Begründung, zu welchem Zweck - nicht Vorrat
und für welche Pol.-Formation die Beschaffung erfolgt und
moV
(ob die Beschaffung dringend ist,
e) das Aktenzeichen der Einwilligung des Reichswirtschaftsmini-
sters zu der Beschaffung, sofern eine Einwilligung vorlie-t.
ISVTS0eood
(4) Sofern die Firmen, die bereits Aufträge auf Lieferung von
G-SW
Dienstschuhzeug für die Polizei übernommen haben, jetzt mittt len,
UPSUKOLNSHOENESM
daß sie ohne Genehmigung der hierfür zuständigen Stelle die Liefe-
OA
NESGSENGN
rung nicht ausführen könnten, ist die Beschaffungsgenehmigung um-
gehend zu beantragen und nach Eingang den Firmen zu übersenden.
Bei der Ausschreibung des künftigen Bedarfs ist den beteiligten
Firmen gleich in dem Ausschreiben mitzuteilen, daß für den Auf-
trag eine Beschaffungsgenehmigung erteilt wird.
(5) Über das Verfahren bei der Beschaffung der übrigen Gegenstände
aus Leder für die Polizei folgt besonderer Erlaß.
(6) Die mir vorgelegten Berichte über Schwierigkeiten in der Be-
schaffung von Dienstschuhzeug finden hierdurch ihre Erledigw g.
mebetds .nt
Flre8
5
Im Auftrage:
CPE
au
grudneblew
.NBlee
gez. von Bomhard.
bo
Jrlnd
Ne
wiero
of
Q
H9teniM
und
Y0
5
Beglaubigt:
-.
4h
um
des
911
S
Verwaltungssekretär.
Chef dier Ordinungs-
53S
polizei
Aanzlel
Lb.
nedo
HOUIUBAN
Bor
badalre
66506
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Der Reichsführer 

S_y{2/6

und Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

O-Kdo. W 1 100 Nr. 137/39

-

Schnellbrief

b/u

An

a) alle Höheren i - und Polizeiführer

-mit Nebenabdr.f.d.Inspekteure der O.P.-s

b) den Reichskommissar für das Saarland,

die Landesregierungen außer Preußen, Bayern und Sachsen

( für Baden auch 1 Nebenabdr.f.d.Landeskommissäre),

die Landeshauptmannschaften in Österreich,

die Regierungspräsidenten in Preußen, Bayern, Sachsen

und im Sudetengau,

c) die Polizeipräsidenten in Berlin und Wien

-mit l Nebenabdr.f.d.Kommandos der Schutzpolizei

und 5 Nebenabdr.für die Verwaltung-,

d) die staatlichen Polizei-Verwaltungen (Bekleidungslieferstellen)

in Königsberg, Tilsit, Elbing, Potsdam, Frankfurt/O., Stettin,

Schneidemühl, Breslau, Waldenburg, Oppeln, Gleiwitz, Magdeburg,

Halle, Weißenfels, Erfurt, Suhl, Flensburg, Kiel, Lübeck,

Hannover, Cuxhaven, Münster, Recklinghausen, Bochum,Dortmund,

Hamm, Kassel, Hanau, Wiesbaden, Frankfurt/M., Koblenz,

Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Essen, Wuppertal, Gladbach-Rheydt,

Köln, Aachen, München, Nürnberg/Fürth, Hof, Augsburg, Würzburg,

Regensburg, Ludwigshafen, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim,

Freiburg, Konstanz, Darmstadt, Offenbach, Giessen, Mainz,Worms,

Weimar, Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen, Zwickau, Braunschweig,

Hamburg, Bremen, Dessau, Saarbrücken, Wilhelmshaven, Rostock,

Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Troppau, Reichenbergs

Aussig, Brüx und Karlsbad.

HT

Betr.

3T

20200
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etende

Betr.: Dienstkleidung für den VPS usw.

DP

BABOE

gerichtete RdErl. vom 8.9.1939 -0-Kdo. w 1.100 Nr. 135/39

(n.v.) - wird aufgehoben.

(

Zur Einkleidung des VPS- und zur Bereitstellung von

Bekleidungsreserven sind von den Pol.-Verwaltungen (Bekleidungs-

lieferstellen) sofort alle noch in Händen der unkündbar und

kündbar angestellten Beamten der Schutzpolizei und Gendarmerie

befindlichen Tuchbekleidungsstücke alter Art, und zwar Waffen-

röcke (Rockblusen und Sommerrockblusen), Stiefelhosen, lange

Hosen, Reithosen, Mäntel und Mützen einzuziehen.

(3) Für die eingezogenen noch tragfähigen Stücke ist den

Beamten der wirkliche Wert, der durch Abschätzung festzustelien

ist, in ihren Bekleidungskonten gutzuschreiben. Für Stücke, die

nicht wieder tragfähig hergestellt werden können, ist den

unkündbar angestellten Beamten sowie den kündbar angestellten

Beamten der Gendarmerie des Einzeldienstes der Altmaterialwert

( vergl. RdErl.v. 15.5.1939 RMBliv.S.1131) in den Bekleidungskonten

gutzuschreiben.

An Stelle der Gutsehrift in den Bekleidungskonten können

den unkündbar angestellten Beamten sowie den kündbar angestellten

Beamten der Gendarmerie des Einzeldienstes die Abschätzungsbeträge

auf Wunsch bar gezahlt werden.

(4) Außer den in Abs. (2) genannten Tuchbekleidungsstücken

ist von allen unkündbar angestellten Beamten sowie von den

kündbar angestellten Beamten der Gendarmerie des Einzeldienstes

das in ihr Eigentum übergegangene und zum Dienst nicht mehr benötigte

Pol.-Schuhzeug (Schnüschuhe,Schaftstiefel, Roitstiefel und Leder-

gamaschen) einzuziehen, soweit es noch brauchbar ist oder brauchbar

hergestellt werden kann. Der Geldwert (Abschätzungswert) ist

gleichfalls in den Bekleidungskonten gutzuschreiben oder auf

Wunsch bar zu zahlen.

(5) Ferner ist von allen Beamten dor Schutzpolizei, Gendarmerie

(einschl. mot. Gendarmerie) und Wasserschutzpolizei das eine

Garnitur überschreitende Lederzeug (Leibriemen, Leibriementaschen,

Schulterriemen und Patronentaschen) einzuziehen, und zwar ohne

Gutschrift der Geldwerte in den Bekleidungskonten.

66505

(6)
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Der Reichsführer 4

Berlin,den 18.September 1939

und Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

O-Kdo. W 1 100 Nr. 137/39

Schnellbrief

An

a) alle Höheren i - und Polizeiführer

-mit Nebenabdr.f.d.Inspekteure der O.P.-,

b) den Reichskommissar für das Saarland,

die Landesregierungen außer Preußen, Bayern und Sachsen

( für Baden auch 1 Nebenabdr.f.d.Landeskommissüre),

die Landeshauptmannschaften in Österreich,

die Regierungspräsidenten in Preußen, Bayern, Sachsen

und im Sudetengau,

e) die Polizeipräsidenten in Berlin und Wien

-mit 1 Nebenabdr.f.d.Kommandos der Schutzpolizei

und 5 Nebenabdr.für die Verwaltung-,

d) die staatlichen Polizei-Verwaltungen (Bekleidungslieferstellen)

in Königsberg, Tilsit, Elbing, Potsdam, Frankfurt/O., Stettin,

Schneidemühl, Breslau, Waldenburg, Oppeln, Gleiwitz, Magdeburg,

Halle, Weißenfels, Erfurt, Suhl, Flensburg, Kiel, Lübeck,

Hannover, Cuxhaven, Münster, Recklinghausen, Bochum,Dortmund,

Hamm, Kassel, Hanau, Wiesbaden, Frankfurt/M., Koblenz,

Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Essen, Wuppertal, Gladbach-Rheydt,

Köln, Aachen, München, Nürnberg/Fürth, Hof, Augsburg, Würzburg,

Regensburg, Ludwigshafen, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim,

Freiburg, Konstanz, Darmstadt, Offenbach, Giessen, Mainz,Worms,

Weimar, Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen, Zwickau, Braunschweig,

Hamburg, Bremen, Dessau, Saarbrücken, Wilhelmshaven, Rostock,

Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Troppau, Reichenberg,

Aussig, Brüx und Karlsbad.

Betr

00200
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Betr.: Dienstkleidung für den vPS usw.

+H

(1) - Der an die staatl.Pol.-Verw. (Bekleidungslieferstellen)

gerichtete RdErl. vom 8.9.1939 -0-Kdo. W 1.100 Nr. 135/39

(n.v.) - wird aufgehoben.

Bekleidungsreserven sind von den Pol.-Verwaltungen (Bekleidungs-

lieferstellen) sofort alle noch in Händen der unkündbar und

kündbar angestellten Beamten der Schutzpolizei und Gendarmerie

befindlichen Tuchbekleidungsstücke alter Art, und zwar Waffen-

röcke (Rockblusen und Sommerrockblusen), Stiefelhosen, lange

Hosen, Reithosen, Mäntel und Mützen einzuziehen.

(3) Für die eingezogenen noch tragfähigen Stücke ist den

Beamten der wirkliche Wert, der durch Abschätzung festzustellen

ist, in ihren Bekleidungskonten gutzuschreiben. Für Stücke, die

nicht wieder tragfähig hergestellt werden können, ist den

unkündbar angestellten Beamten sowie den kündbar angestellten

Beamten der Gendarmerie des Einzeldienstes der Altmaterialwert

( vergl. RdErl.v. 15.5.1939 RMBliV.S.113l) in den Bekleidungskonten

gutzuschreiben.

An Stelle der Gutschrift in den Bekleidungskonten können

den unkündbar angestellten Beamten sowie den kündbar angestellten

Beamten der Gendarmerie des Einzeldienstes die Abschätzungsbeträge

auf Wunsch bar gezahlt werden.

(4) Außer den in Abs. (2) genannten Tuchbekleidungsstücken

ist von allen unkündbar angestellten Beamten sowie von den

kündbar angestellten Beamten der Gendarmerie des Einzeldienstes

das in ihr Eigentum übergegangene und zum Dienst nicht mehr benötigte

Pol.-Schuhzeug (Schnüschuhe,Schaftstiefel, Reitstiefel und Leder-

gamaschen) einzuziehen, soweit es noch brauchbar ist oder brauchbar

hergestellt werden kann, Der Geldwert (Abschätzungswert) ist

gleichfalls in den Bekleidungskonten gutzuschreiben oder auf

Wunsch bar zu zahlen.

(5) Ferner ist von allen Beamten der Schutzpolizei, Gendarmerie

(einschl. mot. Gendarmerie) und Wasserschutzpolizei das eine

Garnitur überschreitende Lederzeug (Leibriemen, Leibriementaschen,

Schulterriemen und Patronentaschen) einzuziehen, und zwar ohne

Gutschrift der Geldwerte in den Bekleidungskonten.

66504
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(6) Von den eingezogenen und bereits vorhandenen Gegenständen
sind die in Abschnitt A der Anlage 1 aufgeführten-Mengen
zu meiner Verfügung für Pol.-Verstärkungen und für die Hilfspolizei
in Polen zu halten und sofort in einen gebrauchsfähigen Zustand zu
versetzen. Der Rest der Gegenstände kann für den VPS. verwendet
werden.Auf die zu meiner Verfügung bereitzuhaltenden Mengen darf
ohne meine vorherige Genehmigung nur in ganz dringenden Fällen
zurückgegriffen werden. In diesem Fall ist mir sofort Meldung
zu erstatten.
(7) Me Können die im Abschn. A der Anlage l aufgeführten Mengen an
Schuhzeug und Lederzeug nicht im vollen Umfange bereitgehalten
werden, ist mir bis zum 5. Oktober 1939 (bestimmt), zu berichten.
Wegen des Schuhzeugs verweise ich auf Abs. (9).
(8)  Die auf Grund des RdErl. v. 8.9.1939 O-Kdo. g 4 (W 1 )
Nr. l27/39 (g) - n.v., einzelnen Pol.-Verwaltungen aus Beständen
der NSDAP. zugeteilten Gegenstände sind sofort abzuholen und
zu bezahlen.Von diesen Gegenständen sind die im Abschn. B der
Anlage l aufgeführten Mengen gleichfalls zu meiner Verfügung
zu halten.Die Restmengen können für den VPS. des Inspekteurbereichs
ded     eeee
Mengen gilt das in Abs. (6) Gesagte.
(9) Reichen die den Pol.-Verwaltungen zur Verfügung stehenden
Bestände ( ausgenommen die in der Anlage l aufgeführten) an
Schuhzeug, Hemden, Unterhosen, Socken, Unterjacken und Wollhand-
schuhen zur Ausstattung der eingestellten Ergänzungskräfte des
VPS. nicht aus, dann haben die Ergänzungskräfte ihr eigenes
Schuhzeug usw. zu tragen.Als Vergütung für die Vorhaltung und für
die Instandsetzung dieser Gegenstände sind den Ergänzungskräften
für je l0 Tage ( am l., ll. und 2l.jd.Mts.) zu zahlen:
a) für Schuhzeug
=1,-RM
b) " Leibwäsche
(Hemden,Unterhosen
und Socken)
= 0,80 RM
1OR
c) für Unterjacken
= 0,20 RM
d) für Wollhandschuhe = 0,10 RM.
(10) Von der für den mot. Pol.-Verband bei den einzelnen Pol.-
Verwaltungen niedergelegten Dienstkleidung darf an die Pol.-
Beamten keine Tuchbekleidung (Feldblusen,Hosen und Mäntel) mehr
ausgegeben werden.Die Pol.-Beamten haben beim auswärtigen Einsatz.
die
C0200



H6as

-4-

die in ihren Händen befindliche Tuchbekleidung anzulegen.Die

Bestände an Feldblusen,Hosen und Mäntel sind zur Einkleidung

der Ergänzungskräfte des VPS. zu verwenden, die den in Polen

eingesetzten Pol.-Verbänden eingereiht werden.Außerdem ist aus

diesen Beständen die vorgeschriebene Bekleidungsreserve (lo v.H.)

für alle eingesetzten Beamten und der etwa notwendig werdende

Nachschub an Bekleidung zu entnehmen.

(11) Für die aus den Beständen des mot. Pol.-Verbandes an

abgerückte Formationen ausgegebene Tuchbekleidung ist sofort

Ersatz anzufertigen.Die dazu notwendigen Materialien (Tuche,

Futterstoffe usw.) sind unter Verwendung des beil.Vordrucks (Anl. 2)

bis zum 22.September 1939 (bestimmt) bei mir gegen Bezahlung anzu-

fordern.

Zum 15.November 1939 ist mir zu melden,dass die Bestände des

mot.Pol.-Verbandes wieder aufgefüllt sind.

(12)  Die den Pol.-Verwaltungen als Jahresabfindung gelieferten

und nocht nicht verarbeiteten Stoffe sind sofort zu Uniform-

stücken zu verarbeiten.Werden diese Uniformstücke nicht zur

restlichen Abfindung der Beamten verwendet, sind sie nach Größen

anzufertigen und zu den eigenen Kammerbeständen zu nehmen.Die

Anfertigungskosten für diese Stücke sind aus Kassenanschlags-

mitteln zu bestreiten. Reichen die Mittel nicht aus, sind die

Fehlbeträge als Vorgriff auf die Kassenanschlagsmittel für 1940

bei mir anzufordern.

(13) Die gem. Abs. (3) und (4) in den Bekleidungskonten gutge-

schriebenen Beträge sind in einer Nachweisung nach dem Muster der

Anlage 3 zusammenzustellen.Der Endbetrag ist bei mir unter Vorlage

dieser Nachweisung zum 5.Januar 1940 anzufordern.

(14) Die für die gebrauchsfähige Herstellung der von den

Pol.-Beamten eingezogenen Dienstkleidung entstehenden Ausgaben

- vergl. die Abs. (3) bis (5) -, die den Beamten gem.Abs. (3)

und (4) bar zu zahlen, die Beträge die an die NSDAP. gem.Abs.(8)

zu zahlenden Beträge, die nach Abs. (9) zu zahlenden Vergütungen

und die nach Abs. (ll) entstehenden Ausgaben ( berechnet nach dem

Preisverzeichnis) sind zunächst bei den Vorschüssen zu buchen.

Wegen Aufräumung der Vorschüsse ergeht später Weisung.

dienststellen umgehend mit Neisung zu versehen, die Tuchbekleidungs-

stücke

66503
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stücke alter Art, das Sehuhzeug und das Lederzeug - vergl.

die Abs. (2) bis (5) - an die zuständige Bekleidungslieferstelle

innerhalb 2 Wochen abzugeben.Dabei ist das Verbot auszusprechen,

die zur Abgabe bestimmten und bereits in das Eigentum der

Beamten übergegangenen Stücke anderweit zu verkaufen, zu verschenken

oder zurückzubehalten.Eine gleiche Anweisung geben die Pol.-Ver-

waltungen (Bekleidungslieferstellen) an die Dienststellen der

Schutzpolizei und Wasserschutzpolizei.

Armbinden mit schwarzem Farbaufdruck " Hilfspolizei" und 20 000 Paar

Achselstücke zum Anknöpfen für Wachtmeister der Schutzpolizei unter

4 Dienstjahren zu beschaffen und zu meiner Verfügung zu halten.Die

Ausgaben sind gleichfalls bei den Vorschüssen zu buchen.

-(17) Die durch RdErl. v. 24.4.1939 Abs. (6) - RMBliV.S.983-

geforderten Berichte sind nicht mehr vorzulegen.

3 Anlagen.

Im Auftrage

gez. von Bomhard

Jap

Reglaubigt:

Bolize

AyL

Chef der Ordntings-

polizel

verw. -Sekretär

Adnslet

Cz.

20200
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Anlage 2
Zu 0-Kdo. W 1. 100 Nr.137/39
50
Bedarfsanzeige
der Polizeiverwaltung (Bekleidungslieferstelle) in ....
gemäß Runderlaß vom 18.9.1939 - 0-Kdo. W 1. 100 Nr. 137/39 -.
Aus den für den motorisierten Polizeiverband niedergelegten Beständen sind an
abgerückte Pol.-Formationen ausgegeben:
…...…….…. (Zahl) Feldblusen,
…….…….(")Stiefelhosen,
…….…… "Mäntel,
….………….. ( " Hausmützen (Schiffchenform)
Zur Anfertigung des Ersatzes für die vorgenannten Mengen sind folgende Materi-
alien erforderlich:
...... m Rocktuch
.…....... Stück Rockknöpfe m/langer Öse
 * Hosentuch
44
m/kurzer öse
....... " Manteltuch
**…
#t
Mantelknöpfe m/langer
..... " dunkelbraunes Besatztuch
Öse
. " hellgrünes Abzeichentuch
11
m/kurzer
Öse
" Lamafutter
00S
94
Schulterknöpfe
" Futterköper
14
Taillenhaken
" Eisengarnärmelfutter
t
Seitenhaken
" gestreiftes Ärmelfutter
... m Aluminiumtresse f. Achsel-
" Futterleinen
stücke d. Wachtmstr.über 4
" Steifleinen
Dienstjahre
" Leimleinen
... Paar Achselstücke
für Meister
zum An-
" Aluminiumschnur für
... Paar Achselstücke
knöpfen
Kragenspiegel.
für Obermeister
Stück gewebte Mützenabzei-
...... Paar Achselstücke
chen für Hausmützen.
für Wachtmeister
Festgestellt:
den ....….. 1939.
Der Polizei-Präsident (Direktor)
An den
30
Reichsführer-4 und Chef der
Deutschen Polizei im Reichs-
ministerium des Innern
in Ber l in
NW. 7,
Unter den Linden 74.
bk



Anlage 2
Zu 0-Kdo. W 1. 100 Nr.137/3s
5
Beda rfsanzeige
der Polizeiverwaltung(Bekleidungslieferstelle) in ......
gemäß Runderlaß vom 18.9.1939 - 0-Kdo. W 1. 100 Nr. 137/39 -.
Aus den für den motorisierten Polizeiverband niedergelegten Beständen sind an
abgerückte Pol.-Formationen ausgegeben:
....... (Zahl) Feldblusen,
……….....…( "Stiefelhosen,
………"Mäntel,
......... ( " )Hausmützen (Schiffchenform)
Zur Anfertigung des Ersatzes für die vorgenannten Mengen sind folgende Materi-
alien erforderlich:
........ m Rocktuch
...….... Stück Rockknöpfe m/langer Öse
 * Hosentuch
44
m/kurzer öse
.. " Manteltuch
1t
Mantelknöpfe m/langer
……. " dunkelbraunes Besatztuch
0s0
.....….. " hellgrünes Abzeichentuch
80
4
m/kurzer
Öse
.…." Lamafutter
"
Schulterknöpfe
." Futterköper
1
Taillenhaken
.….. " Eisengarnärmelfutter
4
Seitenhaken
" gestreiftes Ärmelfutter
.. m Aluminiumtresse f. Achsel-
" Futterleinen
stücke d. Wachtmstr.über 4
" Steifleinen
Dienstjahre
" Leimleinen
.. Paar Achselstücke
für Meister
zum An-
" Aluminiumschnur für
.... Paar Achselstücke
knöpfen
Kragenspiegel.
für Obermeister
Stück gewebte Mützenabzei-
..... Paar Achselstücke
chen für Hausmützen.
für Wachtmeister
Festgestellt:
den .………...... 1939.
Der Polizei-Präsident (Direktor)
An den
84130
Reichsführer-4 und Chef der
Deutschen Polizei im Reichs-
ministerium des Innern
in Ber lin
NW. 7,
Unter den Linden 74.
bk



Anlage 3

52

zu 0-Kdo. W 1. 100 Nr. 137/39.

NACHWEISUNG

der Polizeiverwaltung (Bekleidungslieferstelle) in

über die auf Grund des Runderlasses vom 18.9.1939 - 0-Kdo. W 1. 100 Nr.

137/39 - (nicht veröffentlicht) in den Bekleidungskonten der Beamten gut-

geschriebenen Beträge:

Lfd.

N a m e

Bekl.

Gutgeschrie-

Dienstgrad

Konto

Nr.

bener Betrag

des Beamten

Nr.

RM

Rpfg

a) Schutzpolizei und Wasserschutzpolizei.

b) Gendarmerie (einschl. mot. Gend.).

zusammen:

66497

B



Anlage 3

zu O-Kdo. W 1. 100 Nr. 137/39.

53

NACHWEISUNG

der Polizeiverwaltung(Bekleidungslieferstelle) in

über die auf Grund des Runderlasses vom 18.9.1939 - 0-Kdo. W 1. 100 Nr.

137/39 - (nicht veröffentlicht) in den Bekleidungskonten der Beamten gut-

geschriebenen Beträge:

Lfd

Bekl.

Gutgeschrie-

Name

Dienstgrad

Konto

bener Betrag

Nr.

des Beamten

Nr

RM

Rpfg

a) Schutzpolizei und Wasserschutzpolizei.

b) Gendarmerie (einschl. mot. Gend.).

zusammen:

66496

$Xa
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56
(6) iv Von den eingezogenen und bereits vorhandenen Gegenständen
sind die in Abschnitt A der Anlage 1 aufgeführten -Mengen
f zu meiner Verfügung für Pol.-Verstärkungen und für die Hilfspolizei
in Polen zu halten und sofort in einen gebrauchsfähigen Zustand zu
Of versetzen. Der Rest der Gegenstände kann für den VPS. verwendet
bne werden.Auf die zu meiner Verfügung bereitzuhaltenden Mengen darf
ohne meine vorherige Genehmigung nur in ganz dringenden Fällen
 zurückgegriffen werden. In diesem Fall ist mir sofort Meldung
n
(7)  Können die im Abschn. A der Anlage 1 aufgeführten Mengen an
Schuhzeug und Lederzeug nicht im vollen Umfange bereitgehalten
werden, ist mir bis zum 5. Oktober l939 (bestimmt), zu berichten.
Wegen des Schuhzeugs verweise ich auf Abs. (9).
(8)  Die auf Grund des RdErl. v. 8.9.1939 O-Kdo. g 4 (W 1 )
Nr. l27/39 (g) - n.v., einzelnen Pol.-Verwaltungen aus Beständen
der NSDAP. zugeteilten Gegenstände sind sofort abzuholen und
zu bezahlen.Von diesen Gegenständen sind die im Abschn. B der
Anlage l aufgeführten Mengen gleichfalls zu meiner Verfügung
zu halten.Die Restmengen können für den VPS. des Inspekteurbereichs
verwendet werden. Wegen des Rückgriffs auf die bereitzuhaltenden
Mengen gilt das in Abs. (6) Gesagte.
(9) Reichen die den Pol.-Verwaltungen zur Verfügung stehenden
 Bestände ( ausgenommen die in der Anlage 1 aufgeführten) an
Schuhzeug, Hemden, Unterhosen, Socken, Unterjacken und Wollhand-
 schuhen zur Ausstattung der eingestellten Ergänzungskräfte des
VPS. nicht aus, dann haben die Ergänzungskräfte ihr eigenes
Schuhzeug usw. zu tragen.Als Vergütung für die Vorhaltung und für
die Instandsetzung dieser Gegenstände sind den Ergänzungskräften
für je l0 Tage ( am l., l1. und 2l.jd.Mts.) zu zahlen:
a) für Schuhzeugerog = 1,-RM
b) " Leibwäsche
(Hemden,Unterhosen
und Socken)
1s
1100
8
brss
= 0,80 RM
RegMUtigTeV
c) für Unterjacken
= 0,20 RM
yoM
MUCN
TE
d) für Wollhandschuhe = 0,10 RM.
(10) Von der für den mot. Pol.-Verband bei den einzelnen Pol.-
Verwaltungen niedergelegten Dienstkleidung darf an die Pol.-
Beamten keine Tuchbekleidung_ (Feldblusen,Hosen und Mäntel) mehr
ausgegeben werden.Die Pol.-Beamten haben beim auswärtigen Einsatz
die
80130
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die in ihren Händen befindliche Tuchbekleidung anzulegen.Die
Bestände an Feldblusen,Hosen und Mäntel sind zur Einkleidung
der Ergänzungskräfte des VPS. zu verwenden, die den in Polen
eingesetzten Pol.-Verbänden eingereiht werden,Außerdem ist aus
YoEow
diesen Beständen die vorgeschriebene Bekleidungsreserve (l0 v.H.)
für alle eingesetzten Beamten und der etwa notwendig werdende
Nachschub an Bekleidung zu entnehmen. ivedrov
(1l) o Für die aus den Beständen des mot. Pol.-Verbandes an
abgerückte Formationen ausgegebene Tuchbekleidung ist sofort
Ersatz anzufertigen.Die dazu notwendigen Materialien (Tuche,
Futterstoffe usw.) sind unter Verwendung des beil.Vordrucks (Anl. 2)
bis zum 22.September l939 (bestimmt) bei mir gegen Bezahlung anzu-
fordern.
5
e
Zum l5.November l939 ist mir zu melden,dass die Bestände des
mot.Pol.-Verbandes wieder aufgefüllt sind,() sr 
(12) s Die den Pol.-Verwaltungen als Jahresabfindung gelieferten
und nocht nicht verarbeiteten Stoffe sind sofort zu Uniform-
stücken zu verarbeiten.Werden diese Uniformstücke nicht zur
 restlichen Abfindung der Beamten verwendet, sind sie nach Größen
anzufertigen und zu. den eigenen Kammerbeständen zu nehmen.Die
Anfertigungskosten für diese Stücke sind aus Kassenanschlags-
mitteln zu bestreiten. Reichen die Mittel nicht aus, sind die
Fehlbeträge als Vorgriff auf die Kassenanschlagsmittel für l940
bei mir anzufordern.sdooa meaodnetnu nebmel avesdudo
 (13) ag Die gem. Abs. (3) und (4) in den Bekleidungskonten gutge-
yo
 schriebenen Beträge sind in einer Nachweisung nach dem Muster der
Anlage 3 y zusammenzustellen.Der Endbetrag ist bei mir unter Vorlage
dieser Nachweisung zum 5.Januar l940 anzufordern.enl eb
(14) gi Die für die gebrauchsfähige Herstellung der von den
Pol.-Beamten eingezogenen Dienstkleidung entstehenden Ausgaben
- vergl. die Abs. (3) bis (5) -, die den Beamten gem.Abs. (3)
und (4) bar zu zahlen, die Beträge die an die NSDAP. gem.Abs.(8)
zu zahlenden Beträge, die nach Abs. (9) zu zahlenden Vergütungen
und die nach Abs. (ll) entstehenden Ausgaben ( berechnet nach dem
Preisverzeichnis) sind zunächst bei den Vorschüssen zu buchen.
Wegen Aufräumung der Vorschüsse ergeht später Weisung.
(15) Die höheren Verwaltungsbehörden haben die Gendarmerie-
dienststellen umgehend mit Weisung zu versehen, die Tuchbekleidungs-
1380
stücke
elb
VUR
66493



57

-5-

stücke alter Art, das Schuhzeug und das Lederzeug - vergl.

die Abs. (2) bis (5) - an die zuständige Bekleidungslieferstelle

innerhalb 2 Wochen abzugeben.Dabei ist das Verbot auszusprechen,

die zur Abgabe bestimmten und bereits in das Eigentum der

Beamten übergegangenen Stücke anderweit zu verkaufen, zu verschenken

oder zurückzubehalten.Eine gleiche Anweisung geben die Pol.-Ver-

waltungen (Bekleidungslieferstellen) an die Dienststellen der

Schutzpolizei und Wasserschutzpolizei.

(16) Die Pol.-Verwaltung in Berlin hat sofort 10 000 weisse

Armbinden mit schwarzem Farbaufdruck " Hilfspolizei" und 20 000 Paar

Achselstücke zum Anknöpfen für Wachtmeister der Schutzpolizei unter

4 Dienstjahren zu beschaffen und zu meiner Verfügung zu halten.Die

Ausgaben sind gleichfalls bei den Vorschüssen zu buchen.

(17) Die durch RdErl. v. 24.4.1939 Abs. (6) - RMBliv.S.983-

geforderten Berichte sind nicht mehr vorzulegen.

3 Anlagen.

Im Auftrage

gez. von Bomhard

Beglaubigt:

Thh

Chef der Ordntings-

pollel

verw.-

Sekretär

Rdnslet

SONDO

2



Berlin, den 18.September 1939

Der Reichsführer i

20.

und Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

O-Kdo. P I (la) Nr. 385/39

A

s/2

Mit liegt ein Sonderfall vor, in dem ein -Oberabschnitts-

führer an den Chef des 4-Personal-Hauptamtes herangetreten ist,

um die Aufnahme eines Angehörigen der uniformierten Ordnungs-

polizei in die i rückgängig zu machen.

Ich ersuche, in solchen Fällen, gleichzeitig auch dem

Chef der Ordnungspolizei einen entsprechenden Bericht zugehen

zu lassen, in dem dazu Stellung zu nehmen ist, ob auch Polizei

unwürdigkeit vorliegt.

In Vertretung

gez. D a l u e g e

Ch27

Beglaubigt:

ayl

Verw. - gekretär

h

Chef der Ordnungs-

polizei

Aanzlel

An

die Höheren 4 - und Polizeiführer

in Berlin, Königsberg, Stettin, Dresden, Stuttgart,

Arolsen, Wien, München, Düsseldorf, Wiesbaden, Breslau,

Braunschweig, Hamburg und Prag.

Hen Grueal r. Mampt

Cz.

mit der Bilke un Cudushahme übersanal

π

/t

7 
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Prag, den 16. 9. 1939.

Jrschriftlich

SS-Oberführer O p l ä n d e r ,

16. IX. 1939

P r a g ,

mit der Mitteilung übersandt, dass SS-Brigade-

führer Frank mündlich verfügt hat, dass sämtliche

Kosten, die für den Bahn- und Werkschutz entstan-

den sind - also einschliesslich der Kosten für die

Gestellung der Omnibusse usw. - anteilig auf die

Bahn und die Werke umzulegen seien. Sollten die

Verhandlungen mit der Bahn irgendwelche Schwieig-

keiten machen, bitte ich um entsprechende telefo-

nische Benachrichtigung, damit das Erforderliche

veranlasst werden kann.

SS-Hauptsturmführer.

1-2,

11

aetaa

\



Berlin, den 9. Sept. 193g

Der Chef der Sicherheitspolizei

20/

60

S-V_9_B.Nr._2860∠39_-_(a)_

Betrifft: Einhalten der polizeilichen Vorschriften durch

alle Angehörigen der 4 und Polizei.

Der Reichsführer 4 hat über Verhalten im Verkehr

nachstehenden Erlass gegeben, der hiermit den Dienststellen

zur Kenntnis und genauesten Beachtung übersandt wird:

"Der Führer hat in den letzten Wochen zwei Fahrer

inhaftieren lassen. Während der eine Fahrer nach Auffassung

des Führers seines proninenten Fahrgastes wegen das Verkehrs-

zeichen des Polizeibeanten nicht beachtete, versuchte der

Andere, durch lautes, anhaltendes Hupen sich freie Durch-

fahrt zu verschaffen. Der Führer winscht, dass alle Fahrer

der Partei und der Gliederungen noch einmal darauf hinge-

wiesen werden, dass sie ohne Rücksicht auf mindestens

zwölf Monate in ein Konzentrationslager verbracht werden,

wenn sie glauben, sich über polizeiliche Vorschriften hin-

wegsetzen zu können. Im übrigen hat der Führer angeordnet,

dass die bei Übertretungsfällen benutzten Kraftwagen

künftig und regelmässig eingezogen werden.

Diese Anordnung des Führers werde ich bei allen

Angehörigen der 4 und Polizei, die hier mit besonders gutem

Beispiel voranzugehen haben, nach dem schärfsten masstab

zur Anwendung bringen.

Der Reichsführer 4

gez.: H. Himmler. "

\C3\$

Hπ

Verteiler:
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Verteiler:

Staatspolizei-leit-stellen

64

Stck.

Grenzinspekteure

3

a

Inspekteure der Sicherheitspolizei ll

31

Befehlshaber der Sicherheits-

polizei Böhmen-Mähren

1

11

Höh.π u.Pol.-Führer

- ½-Brigadef. Frank, Prag -

1

19

Leiter RKPA.

1

11

Koumandeur der Führerschule

der Sicherheitspolizei

1

n

44-Staf. Dr. Trummler

1

11

Grenzpolizeischule Pretzsch

1

11

Fahrdienst Gestapa

1

11

Reserve

15

t1

100

Stck.

Im Auftrage:

AEECA

gez.: P r a d e l.

Beglaubigt:

Pame

Büroangestellter.

66489



Berlin, den 6. September 193

Der Reichsführer-i und Chef der

Tby8

Deutschen Polizei im Reichsmini-

sterium des Innern.

0.-Kdo.0 Nr. 63/39.

1

1. Um die kämpfende Truppe restlos für den Einsatz

11

an der Front freizubekommen, habe ich es übernommen, mit

 Kräften der Ordnungs-und Sicherheitspolizei das besetzte Ge-

biet von allen Banden, versprengten polnischen Soldaten usw.

zu säubern.

 2. Ich habe zu diesem Zweck eingesetzt:

09XT8E

a) in Ostoberschlesien (im Bereich der l4. Armee) als Son

derbefehlshaber der Polizei den W-Obergruppenführer

v. woyrsch;

b) im Bereich der l0. Armee als Befehlshaber der Ordnungs-

408

polizei den Generalmajor der Ordnungspolizei R o e t -

tig;H

c) im Bereich der 8. Armee als Befehlshaber der Ordnungspo-

 lizei den Oberstleutnant der Sch.P. F r a n z ;

d) im Bereich des Militärbefehlshabers der Provinz Posen,

General der Art. v.Bockelberg, als Befehlshaber der Ordn.

Polizei den Generalleutnant der Ordn.Pol. P f e f f e r -

Wildenbruch;

e) im Bereich der 4. Armee als Befehlshaber der Ordn.Polizei

den Generalleutnant der Ordn.-Pol. M ü l v e r s t e d t .

An

alle Höheren 4-und Polizeiführer

-mit Abdr. für die Inspekteure der Ordn.Pol.-

Herrn Staatssekretär Frank, Prag

- mit Abdruck für den Befehlshaber der Ordn.-Pol.-

$√

den Herrn Pol.-Führer Graf Helldorf Berlin

- mit Abdruck für den Kommandeur der Schutzpolizei-.

g.tu. $ E
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-
2
3. An Kräften der Ordnungspolizei werden vorerst im
Bereich
zu a)
4
Batl.
zu
b
4
11
zu
c
1
“
zu
a
L
"
zu e)
1
"
1 ber.Abt. u.voraussichtl. 1 Pol.
Regt. aus Danzig
ausser Kräften der Sicherheitspolizei eingesetzt.
4. Nach dem Einsatz der Truppenpolizei erfolgt der Ein-
satz von starken Kräften des Einzeldienstes aus der Schutz-
polizei des Reichs, der Gemeinden und Gendarmerie.
5. Alle Höheren i-und Polizeiführer, die sich selbstver-
ständlich über die unbedingte Notwendigkeit eines starken po-
lizeilichen Einsatzes im Rücken der Armeen klar sind, wer-
den gebeten, dafür zu sorgen, dass diese Erkenntnis bei allen
 Polizeiverwaltungen besteht und alle Rücksichten auf das
Heimatgebiet zurückgestellt werden. Der Polizeidienst im
Heimatgebiet muss in höherem Masse durch die Ergänzungskräf-
BO
te des VPS wahrgenommen werden. Ich werde selbstverständlich
beim Herausziehen auf die Gebiete Rücksicht nehmen, die zur-
ea zeit besondere Aufgaben haben oder bekommen können, z.B.
Räumungsgebiete, und besonders luftbedroht sind.
sy In Vertretung:
gez. Daluege.
Beglaubigt:
des
Innern
m
Verwaltutgssekretär.
 Chef der Ordnungs-
poliei
Ronslet
66488
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Der Reichsführer M
und Chef der Deutschen Polizei
im Reichsministeriwm des Innern
0.-Kdo. 0 Nr. 58/39
bermer: bedr be, der bolleigdprege: boc
ir der deylee scgeengoe.
hi 610,39.
Betr.: Stellung der Höheren i - und Polizeiführer.
Bezug: Pol.0.-Kdo. g 1 Nr. 1023/39 (g) - vom 25.8.1939.
et
1. Die Höheren  - und Polizeiführer haben die einheitliche
Führung aller meinen Befehlen unterstehenden Kräfte im Rahmen
ihrer Dienstanweisung übernomnen.Für ihre polizeilichen Dienstgeschäfte
sind folgende Anordnungen massgebend:
a) Für alle Fragen der Ordnungspolizei ist der Chef der
Ordnungspolizei zuständig.Zu den Aufgaben der Orduungspolizei
gehören auch die der Feuerschutzpolizei, der Feuerwehr und
der TN. Er ist weitorhin federführend für alle geschäfts-
mässigen und organisatorischen Fragen, die die Stellung des
Höheren  und Polizeiführers betreffen.
Anschrift lautet:
Der Chef der Ordnungspolizei, Berlin NW 7, Unter den Linden 74.
Fernruf: Berlin 12 - 0034.
b) Für die Aufgaben der Sicherheitspolizei ist der Chef der
Sicherheitspolizei zuständig.
Anschrift lautet:
Der Chef der Sicherheitspolizei, Berlin SW ll, Prinz Albrecht Str. 8.
Fernruf: Berlin 12 - 0040.
2. Vollzugsmeldung über die Durchführung des Erlasses Pol.
0.-Kdo. g 1 Nr. 1023/39 (g) vom 25.8. l939 mit Meldung des Dienst-
sitzes (Anschrift, Telefon) beschleunigt an Anschrift Chef der
Ordnungspolizei.
gez. H. H i m m l e r
tnd
Chef
erham
Beglaubigt:
22
An die
TOT
MWW
Höheren H - und Poliabiführer.
0
Verw. - Sekretär
co der Orhungs
potiset
Cz.
LaTEy
\_f
#f
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Der Reichsführer-j

Berlin, den 3.September 1939

und Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

S-V 1 Nr, 635/39 = 176 - 1 =:

An die

Hcheren - und Polizeiführer

Nachrichtlich

a) an den Chef der Ordnungspolizei

b) an den Chef der Sicherheitspolizei

c) an die Inspekteure der Ordnungspolizei

818

d) an die Inspekteure der Sicherheitspolizei

Betrifft: Die Meldung von besonderen Maßnahmen der

Höheren 7i- und Polizeiführer.

Die Höheren - und Polizeiführer haben mir alle

von ihnen getroffenen besonderen Maßnahmen auf dem

schnellsten Vege zu melden.

Melde-Sammelstelle ist die Dienststelle des Chefs

der Sicherheitspolizei, Berlin SW 11, Prinz-Albrecht-

straße 8.

gez: H. Himmler.

Begleubigt;

Wuwarktol

Verw.-Sekretär.

Gro:



Geheime Staatspoli■ei — Staatspolieistelle Prag
64
Fernfchreibvermittlung
Aufgenommen
Baum füe Eingangostempet
Befördert
Tag
Monat
Jahr
Zeit
Ber Befehishaber der Sicherneitspolizei
Tag
Monat
Jahr
Zeit
14- 48
in Böhmen u. Mähren
non
durch
4. IX. 1939
an
Hanq
Abt.
28244
JS.-Nr.
Telegramm — Funkspruch — Fernschreiben
Fernspruch
GEHEIM
+
BERLIN NUE NR. 189 711 4.9.39 1430 - - KL
AN DEN HOEHERE SS-POLIZEIFUEHRER SS-BRIGADEFUEHRER
STAATSSEKRETAER
ER A N K PRAG, DURCH DEN
BEFEHLSHABER DER
SICHERHEITSPOLIZEI IN BOEHMEN UND
MAEHREN SS-OBERFUEHRER REGIERUNGSDIREKTOR
STAH
L E
3
K
E
-
BETR.:DIE
INNERE SICHERUNG DES REICHES IM PROTEKTORA
BOEHMEN UND MAEHREN. - -
ICH BEAUFTRAGE
UND
ERMAECHTIGE SIE HIERMIT,
UNVERZUEGLICH ALLE MASSNAMEN ZU
TREFFEN, DIE
FUER
DIE
INNERE SICHERUNG DES REICHES IM PROTEKTORAT BOEHMEN
UND
MAEHREN ERFORDERLICH
SIND. JEDER
WIDERSTAND
GEEEN
MASSNAHMEN DEUTSCHER STELLEN IST SOFORT MIT DEN
SCHAERFSTEN MTTELN ZU BRECHEN. GEGEN JEDEN
VERSUCH DER
AUFWIEGELUNG DER BEVOELKERUNG,
DER SABOTAGE UND DER
KONSPERATIVEN VORBEREITUNG REICHSFEINDLICHER
HANDLUNGEN IST UNVERZUEGLICH UND
SCHARF
EINZUSCHREITEN
BEDEUTENDERE FAELLE DIESER
ART
SIND
MIR
ZU MELDEN.
DIE ENTSCHEIDUNG UEBER DIE WEITERE
BEHANDLUNG
DER
BETREFFENDEN PERSONEN BEHALTE
ICH
MIR
VOR.
-(MELDE
SAMMELSTELLE IST DIE DIENSTSTELLE
DES
CHEFS
DER
SICHERHEITSPOLIZEI IN BERLIN SW 11,



Gka

PRINZ ALBRECHT STR.8.) IM UEBRIGEN SIND

DIE FESTGENOMMENEN

PERSONEN SO SCHNELL ALS MOEGLICH

I IN DIE

KONZENTRATIONSLAGER IM REICHSGEBIET ZU UEBERFUEHREN.

GEZ. HEINRICH

WWTH

LER

-(S.PP.( ROEM 2)

224/39 KLEIN G). +

66485
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6. September 1939.

Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer.

Vorgang: Dortiger Erlass vom 29.8.1939 - Zeichen

O.-Kdo. 0.Nr.58/39.

An den

6. IX, 1939

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei,

Be_rl_i n_

SWll_

Prinz-Albrecht-Str. 8.

Der in der Ziffer 2 des Erlasses angeführte

Erlass Pol. o.-Kdo. g 1 Nr. lo23/39 (g) vom 25.8.1939

liegt mir nicht vor. Ich bitte um Uebersendung einer Ab-

schrift des Erlasses.

18400

2.)

Wvl. nach Abgang bei dem pers.Ref.



99

Der Reichsführer-1

13. September 1939.

Berlin NW 7, den

S

Unter den Linden 74

und

Fernsprecher: 1200 34

Chef der Deutschen Polizei

im Reichsmini■terium des Innern

Geheim!

O.-Kdo. g l Nr. l204/39 (g·).

Bitte in det Antwort vorstehendes Geschäftszeichen und

Datum anzugeben

6/1q

Auf das Schreiben vom 6. September 1939.

Anliegend übersende ich eine Abschrift meines Erlasses

T CT0/0-

die Änderung dieses Erlasses durch meinen Erlaß O.-Kdo. g d

Nr. l08/39 (g) vom ll. September 1939 weise ich hin.

Im Auftrage:

gez. Abraham.

Signopo

m

m

cn

Polizei-Meister.

Do.d

C8130

An den

Höheren M- und Polizeiführer

-

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

in _P_r_a_g_



67
Abschrift.
Geheime Raichafade
Der Reichsminister des Innern
Berlin, den 25. August 1939.
Pol.-0.-Kdo.g1 Nr1023/39(g).
An
a) die Herren Reichsstatthalter
mit Nebenabdrucken
für die Inspekteure
b) die Herren Oberpräsideren
der Ordnungs-
c) die Herren Staatsminister
und Sicherheits-
des Innern
polizei.
in München u.Dresden,
d) die Höh. - und Pol.-Führer.
Jn Verfolg meines Erlasses Pol.-O.-Kdo. g 1
Nr. 537/37 (g.Rs.) vom 13. 11. 1937 ordne ich hiermit
an:
1) Die Höheren /- und Polizeiführer treten für die
Durchführung der ihnen für den Mob.-Fall obliegenden
polizeilichen Aufgaben zu den Reichsstatthaltern
bzw. Oberpräsidenten am Sitze der Wehrkreiskommandos,
in Bayern und Sachsen zu den Staatsministern des
Innern. Sie werden den Reichsstatthaltern bzw.
Staatsministern und Oberpräsidenten persönlich
und unmittelbar unterstellt.
2) Aufgabe der Höheren - und Polizeiführer ist im
Rahmen der Dienstanweisung die einheitliche Führung
aller dem Reichsführer W und Chef der Deutschen
Polizei unterstehenden Kräfte (Ordnungspolizei,
Sicherheitspolizei, i-Verbände).
3) Die sachbearbeitenden Dienststellen der Höheren
- und'Polizeiführer für alle'Fragen der Ordnungs-
polizei und der Sicherheitspolizei sind der Inspek-
teur der Ordnungspolizei bezw. der Inspekteur
der Sicherheitspolizei, die für den Wehrkreis zu-
ständig sind.
4) In den Wehrkreisen XVII und XVIII verbleibt es bei
der bisherigen Regelung.
In Vertretung
Für die Richtigkeit
der Abschrift: Mt,r
gez. Himmler.
./wo.



Abg. 481a. B

28. September 1939.

Geheim

St.8.169/39.

Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer.

Vorgang: Dort.Schrb. vom 13.9.1939 - Zeichen O.-Kdo. 0 Nr.58/39.

1.)

An den

Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei,

Be_rlin

Der in dem angeführten Erlass zitierte Erlass

0.-Kdo g d Nr. lo8/39 (g) vom 11.9.1939 liegt mir eben-

falls nicht vor. Ich bitte um die Uebersendung einer

Abschrift dieses Erlasses und rege gleicnzeitig an,

mich in den Verteiler der dortigen Dienststelle für

gleiche und ähnliche Erlasse aufzunehmen, damit in Zu-

kunft sowohl Rückfragen vermieden werden als auch die

von ir als Höherer SS- und Polizeiführer zu erlassen-

den Anordnüngen rechtzeitig ergehen können.

Ss-Brigadeführer.

Pa10

2.) Wvl. nach Abgang bei dem pers.Ref.
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Der Reichsführer 
Berlin, den 16. Oktober 1939.
und Chef der Deutschen Polizei
NW 7, Unter den Linden 74
im Reichsministerium des Innern
Geheimllo
O.-Kdo.g 2Nr.43/39(g)
19
dhio!
A140.59.
l
In Abänderung meines Erlasses vom ll. Séptember 1939
-O.-Kdo.g d Nr. lO8/39 (g)- ordne ich an, daß der Erlaß
-Pol.O.-Kdo.g 1 Nr. l023/39 (g)- vom 25. August 1939
wieder in Kraft tritt. Danach unterstehen die Höheren
a.d.
4- und Polizeiführer den Reichsstatthaltern bzw. Oberprä-
120/4.40.
sidenten am Sitze des Wehrkreiskommandos (in Bayern und
Sachsen den Staatsministern des Innern)
Da am Sitz des Wehrkreises XII (Wiesbaden) kein Reichs-
statthalter oder Oberpräsident seinen Sitz hat, wird der
Höhere b- und Polizeiführer Rhein dem Reichsstatthalter
Sprenger, Darmstadt, unterstellt, Der Höhere 4- und Poli-
zeiführer Rhein behält seinen Sitz jedoch in Wiesbaden.
Die Höheren 4h- und Polizeiführer im Wehrkreis XVII
und XvIII bleiben - wie bisher - selbständig.
2
Die Reichsverteidigungskommissare bedienen sich der
Höheren 4- und Polizeiführer für das Aufgabengebiet der
Polizei entsprechend der Verordnung über die Bestellung
der Reichsverteidigungskommissare vom l.9.1939 (RGBl.
Teil I S.1565) § 1 (2)
gez. H.Himmler.
Beglaubigt:
Ches
li,
An
und
d
a)
alle Reichsverteidigungskommissare
b
alle Reichsstatthalter
Polizeimeister.
c
alle Oberpräsidenten
Polizei
d)
den Reichskommissar für die Wiederver-
einigung Österreichs mit dem Deutschen Reefderordnunys
palizes
den Landeshauptmann in Salzburg
f)
alle Höheren i- und Polizeiführer im Altreich
einschl. Ostmark
-mit je l Nebenabdr. f.d Inspekt.d.Ordn.-Pol.
und
11p118
11
"Sicherheitspol
g) den Höheren M- und Polizeiführer in Prag
berdengerited!
-mit je l Nebenabdr.f.d.Befehlshaber d.Ordn.-Pol.-
und "
61
" Sicherheitspol.-
/ 29170..5.
Verteiler innerhalb:
RF44
N
Chef O.P.
11
S.P.
#
4h-H.A
11
4-Pers.A.
Gruppenleiter
8
Sachbearbeiter
53
"
Kdo.-Amt
"
VuR.
1
Kdo.-Adj.
1
alle Ämter
10
Abt.I(MDirig.Dr.Danckwertd)1
Referenten
18
Reserve
10
3\r}$



Geheim !

Durch Sonderkurier !

de

M 26.8:39.

Mit 6 Anlagen

dem Herrn Reichsprotektor

vorgelegt.

Ich berichte, dass ich gestern -i- am 25.8.l939 -- die für

das Protektorat erforderliehenluftschutz- und Verdunkelungs-

d

8/92.

oyi

$\

\A

eraaa



Prag, den 12.8.1939

ab M4.8.39.

An

BDS.

Der Reichsprotektor hat SS-Brigadeführer Frank heute mitge-

teilt, es befände sich im Protektoratsgebiet ein Sprengstoff-

werk, das ohne jede Aufsicht und Überwachung sei. Das Werk

wäre das grösste seiner Art im Protektoratsgebiet. Der Name

des Werkes sei ihm (dem Reichsprotektor) leider entfallen.

Der Reichsprotektor wünscht, dass bei diesem Werk sofort

Sicherungsmassnahmen gegen Sabotage, Diebstahl von Spreng-

stoffen usw. getroffen werden.

Der Brigadeführer bittet, unverzüglich feststellen zu lassen,

welches Werk gemeint sei und wie derzeit die Sicherungsmass-

nahmen bei diesem Werk besehaffen seien, damit je nach

dem Ausfall der Meldung das Erforderliche veranlasst werden

könne.

X

.

SS-Hauptsturmführer.

C40

0. .

129.39

6
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Prag, den 13. Feber 194o.

1.. V e r m e r k .

Die Aufsicht und Überwachung der Sprengstoffwerke im

Protektorat ist inzwischen auf die Wehrmacht überge-

gangen. Im übrigen ist der Vorgang sachlich erledigt.

Daher

H#

2. z.d.A.

PraO
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lo. August 1939.

Wb M.839

Urschriftlich mit 2 Anlagen

dem Herin Leiter des Devisenschutz-

Sonderkommandos in Böhmen und Mähren,

Prag,

nach Kenntnis mit dem Bemerken zurückgesandt,

dass aus grundsätzlichen Erwägungen auf die

VT nicht zurückgegriffen werden kann, vielmehr

die Amtshilfe der Deutschen Ordnungspolizei

in Anspruch zu nehmen ist. Ich bitte um weitere

Veranlassung.

ne

4f1

 f .

1

H.



Pos/1.

Der Wehrmachtbevollmächtigte

Prag, de. 29.Dezember

..19 39.

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

I/

7

m

Ers.Nr.2063/39

Bezug: Schreiben des Herrn

Staatssekretärs Frank

vom 14.11.39.

Betr.: Wehrdienstliche Schriftenstelle.

trozans!

014,130

An

den Herrn Staatssekretär,

SS-Gruppenführer F r a n k ,

P r ag.

Die Ausstattung der Wehrdienstlichen Schriftenstelle mit

Personal tschechischer Volkszugehörigkeit ist nur als ein Not-

behelf gedacht gewesen und ist auch heute nur ein solcher.

Die Errichtung der Wehrdienstlichen Schriftenstelle war

nach Schaffung des Protektorates Böhmen und Mähren eine Notwen-

digkeit geworden, da es galt, alles Schriftgut der ehem.tschecho-

slowakischen Armee, welches gemäss § 1 der Verordnung zur Rege-

lung der Rechtsverhältnisse an Gegenständen der ehem.tschecho-

slowakischen Wehrmacht vom 12.7.1939, Reichsgesetzblatt I S.1237

mit 15. März l939 in das Eigentum des Reiches und die Verwaltung

der Deutschen Wehrmacht übergegangen ist zu sammeln, zu sichten

und für die Deatsche Wehrmacht und die deutschen Dienststellen

nutzbar zu machen. Diese Aufgabe war eine gewaltige, da es sich

um rund 300 Waggons unterschiedlicher Akten handelte, die schnell-

stens erfasst und einer Vernichtung durch die Tschechen entzogen

werden mussten.

Zur Durchführung dieser Aufgaben stand mir seinerzeit

keinerlei deutsches fachmännisch geschultes Personal zur Verfügung

Trotzdem die Errichtung der Wehrdienstlichen Schriftenstelle in

der Presse , sp z.B. im "Neuen Tag" und anderen sudetendeutschen

Tageszeitungen veröffentlicht wurde, meldeten sich auch später nur

wenig geeignete Offiziere deutscher Volkszugehörigkeit. Diese

wurden auch sofort eingestellt. Im übrigen musste ich daher trach-

ten, fachlich geschulte und politisch unverdächtige Kräfte aus den

Kreisen der tschechischen Offiziere zu gewinnen, wobei ich auf

ehemals österreichische Offiziere unter den Tschechen besonders
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bedacht war. Solche Kräfte wurden vor allem unter den Bearbei-

tern der Akten an ihren Standorten gewonnen, denen damit Aus-

sicht auf eine Anstellung gegeben wurde. Wäre dies nicht ge-

schehen, dann wäre das gesamte Schriftenmaterial schon in den

Standorten der einzelnen tschechoslowakischen Kommandos aus-

einandergeworfen worden und nicht wieder in Ordnung zu bringen

gewesen. So wurde wenigstens erreicht, dass dieses ungeheuer

umfangreiche Schriftgut tatsächlich ordnungsgemäss erfasst und

in gebrauchsfähige Ordnung gebracht werden konnte.

Diese tschechischen Beanten werden von den deutschen

Beanten der Wehrdienstlichen Schriftenstelle in ihrer Tätigkeit

schon

unausgesetzt und möglichst genau überwacht. Sie betragen derzeity

25% des Gesamtstandes der Beamten. Natürlich ist es auch bei

dieser Kontrolle nicht völlig ausgeschlossen, dass das in der

Wehrdienstlichen Schriftenstelle vorfindliche Schriftengut zu

ungesetzlichen Handlungen ausgewertet wird. Bislang ist aber

noch kein Fall dieser Art aufgekommen; im Gegenteils es hat

den Anschein, als ob die tschechischen Angestellten der Wehr-

dienstlichen Schriftenstelle ihren Dienst als eine Versorgung

auffassen, die sie in keiner Weise aufs Spiel setzen wollen,

und sich bisher die grösste Mühe gaben, ihren Amtspflichten

genauest und loyal zu entsprechen.

Hinsichtlich der Anträge deutscher Offiziere um Wieder-

gutmachung gekürzter oder gestrichener Versorgungsgenüsse,

um Aufhebung ihrer Degradierungen und Wiedergutmachung ihrer

Disziplinierungen, besteht keine unmittelbare Gefahr, weil die

Angelegenheiten dieser Personen durch das Versorgungsamt I in

Wien, den Wehrmachtbevollmächtigten in Prag und die Wehrbezirks -

Kommandos besorgt werden.

Der Personalstand der Wehrdienstlichen Schriftenstelle

wird nach Massgabe der Verringerung der einlaufenden Anfragen

ständig herabgesetzt und so tschechische Angestellte entlassen.

Nach und nach werden sie laufend durch geeignete Offiziere deut-

scher Volkszugehörigkeit, insgesamt bisher 35 Offiziere, ersetzt,

so dass schliesslich das eintreten wird, was mir stets als End-

ziel vorschwebt, nämlich: die ganze Wehrdienstliche Schriften-

stelle allmählich mit geeigneten deutschen Volksgenossen zu

besetzen.
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Allerdings muss vorausgesetzt werden, dass jene

deutschen Volksgenossen, welche in der Wehrdienstlichen

Schriftenstelle als Angestellte' in Dienst gestellt werden,

Fachleute auf dem Gebiete des Wehrersatzdienstes und des Ar-

chivdienstes sind, dass sie körperlich und geistig volle Spann-

kraft besitzen und mit ihrem Aufgabenkreise bereits vertraut

sind. Vollkommene Kenntnis der tschechischen Sprache in Wort

und Schrift ist Vorbedingung, da es sich ausschliesslich um

tschechisches Schriftgut handelt, ebenso die Ableistung einer

erfolgreichen Probedienstleistung mit einer Schlussbeurteilung.

Da es mir aber, wie gesagt, bislang nur zum Teil ge-

lungen ist, geeignete Fachleute deutscher Volkszugehörigkeit

ausfindig zu machen, würde ich es ausserordeatlich begrüssen,

wenn Kreisleiter Ing. Höss in der Lage wäre, mir geeignete

Bewerber zum Zwecke einer Probedienstleistung in der Wehr-

dienstlichen Schriftenstelle namhaft zu machen.

Der geschilderte Vorfall über die unerlaubte Vernich-

tung eines Aktes des Ministeriums für nat. Verteidigung i.A.

steht in keiner Beziehung zur Wehrdienstlichen Schriftenstelle.

Heil Hitler!

Der Wehrmachtbevollmächtigte beim Reichsprotek-

tor in Böhmen únd Mähren :

g133

Auterici

General der Infanterie
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f-Standortkommandantur

P r a g , den 29.12.1939.

77

Boadt

XIX,Schulgasse 568.

Vogory!

Betr.: Verhandlung mit Prof.Dr. A.Jirásek.

/9/14.

Bezug: Dortiges Schreiben vom 22.12.1939.

Anlg.: 2.

An den

Höheren -und Polizeiführer

beim Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Herrn Staatssekretär

M-Gruppenführer

K.H.F ran k

Prag IV,

Czernin-Palais.

Befehlsgemäß wurde ein Verhandlungs-Protokoll an den Korpsarzt

4-Oberführer Dr. Dermietzel,Berlin,weitergeleitet und das

Original des einliegenden Durchschlags an Prof.Dr. Arnold

Jirásek,Prag, abgeschickt.

haltruy

St. Sa4

-Standartenführer und Standort-Kommandant.

Sraa
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P r a g , den 29.12.1939.

XIX,Schulgasse 568.

Betr.: Verhandlung vom 22.XII.1939.

Bezug: -o-

Anlg.:-e-

An Herrn

Prof.Dr. Arnold Jirásek

PragII,

Allgemeines Krankenhaus.

Sehr geehrter Herr Professor !

Am 22.Dezember 1939 haben Sie in einer Verhandlung auf dem

Dienstzimmer des Staatssekretärs,-Gruppenführer F r a n k,

eigenhändig unterschrieben,daß Ihnen auf Ihren Wunsch hin ein

Großteil des chirurgischen Instrumentariums,ferner die gesamte

Einrichtung zur Röntgen-Tiefentherapie,sowie Ihre Sammlungen

an wissenschaftlichen Präparaten u.a.m. zur Einrichtung Ihres

chirurgischen Krankenhauses und zur freien Verfügung gestellt

wurden. Auch wurde Ihnen genehmigt, Ihre Forschungen auf dem

Gebiete der Hirn-Chirurgie weiter zu betreiben und die erforderl

chen Krankenschwestern im anatomischen Institut der tschechische

Universität unterzubringen.

Gleichzeitig wurde mit diesem Entgegenkommen der Erwartung

Ausdruck gegeben,daß Sie sich gemäss der Weisung des Führers

jeglicher Lehrtätigkeiteenthalten.Es ist Ihnen bekannt,daß

jede Übertretungin deser Hinsicht ernste Konsequenzen für

Sie nach sich ziehen ürde.

Ihrem Winseke den Inhalt des von Ihnen unterschriebenen Ver-

handlungsprotokolls in Händen zu haben,bin ich hiermit im

Auftrag des Staatssekretärs F r a n k nachgekommen und

zeichne obe Weiteres für heute mit

CaCn

-Standartenführer und Standortkommandant.
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Auf Vorladung erscheint Prof.Dr. J i r á s e k
10
an Amtsstelle. Es wird ihm namens und in Auftrag von
ne
SS-Gruppenführer Frank in Gegenwart von SS-Obersturm-
führer Stoige was folgt eröffnet:
CU
" Als Höherer 3S- und Polizeiführer stelle ich
fnexfest, dass Ihnen zur Einrichtung Ihres chirurgischen
Krankenhauses aus den Ss-Lazarett der weitaus grösste
neafewoscid lusteb,nelTeil des chirurgischen Instrumentariums frei gegeben
dote anvebionk reee worden ist. Insbesondere haben Sie die zur Durchfüh-
Teb gegiaödegnå nedsi rung Ihrer chirurgischen Operationen und zur For-
nesnenpeanol netazewdos eib schung auf dem Gebiete der Hirnchirurgie notwendigen
Instrumente nech Ihrer eigenen Auswahl erhalten.
Auch Ihre Sanmlungen an wissenschaftlichen Präparaten
sind Ihnen zur Verfügung gestellt worden.
Ich genehmige darüber hinaus auf Grund des mir
GLNDODLAPLEL*
vorgetragenen Antrages, dass Sie auch die gesante
Einrichtunfka@ Röatgen-fiefentherapie erhalten und
dass die gesante ntgen-Tiefentherapie-Einrichtung
in SS-Lazarett ausgebeut und Ihnen zum Einbau in
I
Ihrem Krankenhaus zur Verfügung gestellt wird.
Meabrit blonrA.il.ioriIchgbin weiter bereit, Ihrem Antrag zu entspre-
chen und ie Erlaubnis zur Durchführung wissenschaft-
licher Untersuchungen im anatonischen Institut der
tschechischen Üniversität zu erteilen.
Ich gebe auch dea Antrag statt, dass die Kran-
ezdimyeredC-aa
kenschwestern, die zum Betrieb der tschechischen Kran
kenhäuser gebraucht werden, entsprechend den von
Ihnen und den Direktor des Allgemeinen Krankenhauses
geäusserten Vünschen im anatomischen Institut der
tschechischen Universität untergebracht werden.
be gaU SS Densmpes Tosd



K/9-60r
49a
Ja
Ich unterstelle dieses Institut Herrn Professor
f
Dr. Hamperl, dem Direktor des pathologisch-anatoai-
3
3
-
schen Universitätsinstitutes,als Kommissar der Deut-
schen Universität. Die Posten der SS werde ich aus
LOBDL TLEEGK
diesen Institut nunmehr zürückziehen.
nov zexdiua si bow ensmsd
Auf Grund des Ihnen bewiesenen grossen Entgegen-
konnens erwarte ich, dass Sie den Erlass des Führers,
-nrudaredO-88 nov
4ee1
nach dem jede Lehrtätigkeit verboten ist, besonders
korrekt durchführen. Ich erwarte, dass Sie jeden Be-
dol effeta Texdüttesllo such von Studenten und Studentinnen tschechischer
nedoaiaaviido aerdl gnsddo Nstionalität in Ihren Krankenhaus und in anatomis.
er
edaaörg evstiew eb dtetssaInatitut verhindern werden.
gedesey iert amwizadneawidanl Ich möchte nicht verfehlen, darauf hinzuweisen,
-düidoind os eib el8 nedadass bei Nichtbefolgung dieser Anordnung sich für
-Iot zus bow aenoidszecSie und die anderen beteiligten Angehörigen der
negibpewdon eigiwnidoaril tscheciischen Universität die schwersten Konsequenzen
.nedladte Idewesk nene ergeben würdendnemurdenl
netetsqri nerotltiadosneaalv ne negmufmese idl doua
nebiow fedeeg gorgütev tos nondl pal
zim aab bnro tos ausnid redütsh ogimdenoy
SS-Grupenführer."
edmeeg elb dons le enb aegedna nonegsdee
66470118
Bnutdoianta-eigsreddneteit-
mng ib e
ni vsdoia mus cendl Ene do ane detesad-e
v. g. u.
baiw dlledea gugbte m avednedsz med
-exqedne vs gszdnà merdl tleted godfew t gez.Prof.Dr.Arnold Jirásek
-fledoeneaalw gcwadidozd ws alnduefz e bou nedo
Teb dudidenl nedoeisctane mi negnunovetednU redo.
Pheig
g. W. o.
.nelletre us dädiarevinU nedoaldoedoad
-s b aaab stete gedo  dal
nerx nedoeidoadoet zeb dsla Ss-Sturmbannführer wrioaned
SS-OberstArmführer
no mb bdzadn nebw drode evdnd
Beaudnedneil nentemega ab oddsrla meb bon mendl
Teh doditenl nedoaizodene mi nedoenile cstreasvdeg
nebnew ddosndegretnu dssistevinU nedoaidoedoed
Prag, den 22. Dezember 1939.
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Anatomisches Institut

taPrag,am 14.Jänner 19§0

der Deutschen Universität

in Prag II/28,

k

Salmovská 5.

Tel. 32757.

44-6tondortlommandantur

Drao.

Ginc.

1 6. 1. 1940

An den Herrn Ss-Standartenführer

Tgb. Mr. :

O C

tif

3:

:010

und Standortskomm

hew zdoTe .T0 .IOY m.

swin Prag.ob

-rsreV enlem lug Xeedit,tors tim zavfbnaraev

395

.aetiefnsua redfettimns aid naueeef

Ich bitte mir und Herrn Prof.Bezecny möglichst bald

eine Abschrift der dem Professor . J i r & s e k ausgestell-

ten Berechtigung zur Einrichtung einer Krankanabteilung zu-

kommen zu lassen,weil eine Kontrolle über den ganzen Komplex

in der Katharinen gasse ohne Kenntnis dieser Berechtigung

nicht möglich ist.

Heil Hitler!

Tro/ Sars thotter

Prof.Dr.Otto Großer

als deutscher Kommissar

der tschechischen medizinischen

Institute.

C01O

Bitte wenden !
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tutpreagden 1s.1.1940.

Prag.

BtilIV,Adolf Hitler Kaserne

i brad ms8

yntnodnommoltjodota-

.è àlecomin

QON 3SA2A

U an

H-Sturmbannführer

Dr. Gies

Prag

IV

ge1o0s0 e2-gaW

Czernin-Palais.

mit der Bitte weitergereicht,Herrn Prof. Dr. Großer zwei

Abschriften der Verhandlung mit Prof.Jirásek auf meine Veran-

lassung hin unmittelbar zuzuleiten.

BesA We 

-fleDie Akte Jirasek ist z.Zt.dorthin zurückgereicht worden.

TO 

Wulleih

xelgmoX nesney nebTedu elfondtol enie I

sni

Heuyasaee OjNs

-Standartenführer und Standortkommandant.

EO

f19/ fra

Tat hetor

JEIEA

108010 6t50.11.1019

s e Koma

redoefnisibem nedseldoedoet reb

TUBAME*

66469

 eng 



v/s g v8$

Der Wehrmachtbevollmächtigte

P r a g_ XIX, den 28. 11, 39.

beim Reichsprotektor

Siegesplatz

für Böhmen und Mähren

Abt. IVb Ref. Ic Aktz.: 49n l0/19

Tgb.Nr.: 7514 /39

Betr.: anl. Schreiben.

f{7xπ

Dem

Herrn Reichsprotektor

z.Hd. Herrn Staatssekretär F r a n k

Prag.

Zu der in Abschrift beiliegenden Aktennotiz teile ich ergebenst

mit:

Die nerven- und gemütskranken deutschen Soldaten, von denen nur

der geringste Teil den polnischen Feldzug mitgemacht hat, sind in der

Deutschen Universitätsklinik, die jetzt Universitäts-Prof. Dr.Albrecht

führt, untergebracht und ärztlich versorgt. Sie liegen, wie mein Sach-

referent Oberstarzt Doz.Dr. Muntsch selbst durch Augenschein feststellte

alle in hellen und freundlichen Zimmern, ihre Betten sind mit weißer

Bettwäsche überzogen, das Essen wird ordnungsgemäß dargeboten, soweit

es sich nicht um gemeingefährliche Kranke handelt, bei denen wegen

Selbstmordgefahr Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Eine

andere ärztliche deutsche Versorgungsmöglichkeit besteht nicht in

Prag, eine Einweisung in das rein tschechische Sanatorium in Prag-

Bohnice kann aus militärischen Gründen, insbesondere wegen Spionage-

abwehr nicht erfolgen. Wenn die Zustände in den deutschen Universitäts-

kliniken als denkbar menschenunwürdig bezeichnet werden. so kann ich

nur die dringende Bitte äußern, für baldige Umgestaltung Sorge tragen

zu wollen.

Der Wehrmachtbevollmächtigte

beim Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

88488

St.S.π I.3.

Arideriei.

General der Inf. .

= 1 - Anl.
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Ahschrift.

Prag, den l4. November 1939.

1.

Vermerk.

Wie ich aus zuverlässiger Quelle erfahre, sind in Prag

nerven- und gemütskranke deutsche Soldaten, die sich ihr

Leiden im polnischen Feldzug zugezogen haben, in der Anstalt

von Professor Gampert, Na Katerince in denkbar menschenun-

würdigster Weise untergebracht. So ist z.B. das Haus total

verwanzt, die Betten ausgesprochen schlecht und nicht

bezogen. Das Esseh wird in primitiven Töpfen serviert.

Anderseits soll in Prag-Bohnice ein Sanatorium für Nerven-

kranke existieren, das hygienisch als einwandfrei bezeichnet

wird.

2.

Herrn Staatssekretär Frank

mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

gez. Unterschrift.

Ss-Obersturmführer.

Celaa

ple

Für die Richtigkeit:

Prag, den 28.11.39.

A. M eal

Oberebarzt.
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Prag, den 6. Dezember 1939.

G.R. mit 2 Anlagen

SS-Obersturmführer S t o i g e

unter Bezugnahme auf das Schreiben des Wehrmachtbe-

vollmächtigten vom 28.l1.1939 - Zeichen Abt. IVb

Ref. I c Aktz: 49n lo/l9 Tgb.Nr.: 15l4/39 zur

Stellungnahme übersandt.

.

St.

3843o


